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Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung 
weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
A Problem  
 
Die Empfängerinnen und Empfänger von Besoldung und Versorgung haben einen verfas-
sungsrechtlich verankerten Anspruch auf Anpassung ihrer Bezüge entsprechend der allgemei-
nen wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung. 
 
Die Tarifparteien im öffentlichen Dienst der Länder haben mit der Tarifeinigung vom 29. No-
vember 2021 für ihre Tarifbeschäftigten vereinbart, die Tabellenentgelte zum  
1. Dezember 2022 um ein Gesamtvolumen von 2,8 Prozent zu erhöhen. Hinsichtlich der Aus-
bildungsentgelte sieht die Tarifeinigung eine Erhöhung ebenfalls zum 1. Dezember 2022 um 
50 Euro bzw. 70 Euro vor. Das Tarifergebnis beinhaltet neben der Erhöhung der Tabellenent-
gelte weitere Erhöhungen, etwa der Intensiv- und Infektionszulage sowie der Wechselschicht- 
und der Schichtzulage.  
 
Zur Steigerung der Attraktivität von Leitungsämtern wurden bereits mit dem Gesetz zur An-
passung der Alimentation kinderreicher Familien sowie zur Änderung weiterer dienstrechtli-
cher Vorschriften vom 14. September 2021 zur Unterstützung der Schulleitungen kleiner 
Grundschulen Konrektorinnen- und Konrektorenstellen an allen Grundschulen mit bis zu 180 
Schülerinnen und Schülern ausgebracht. Ebenso wie an Grundschulen, sehen sich auch 
Schulleitungen kleiner Haupt- und Realschulen zunehmend mit besonderen (Koordinations-
)Aufgaben in Bezug auf Teamarbeit, gemeinsames Lernen, die intensive Beratungsarbeit bei 
sozialräumlich besonderen Erfordernissen oder mit Herausforderungen im Kontext der Digita-
lisierung etc. konfrontiert. 
 
Die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten, 
die als gemeinsame Stelle aller Länder eine international koordinierende Funktion ausübt, hat 
seit ihrer Errichtung im Jahre 1995 vielfältige zusätzliche Aufgaben übernommen, insbeson-
dere die zentrale Koordinierung im Arzneimittelbereich. Aufgrund der gleichzeitigen Zunahme 
der Personalverantwortung ist eine Einstufung des Leitungsamtes der Zentralstelle in Besol-
dungsgruppe A 16 nicht mehr angemessen. 
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Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung der Landesverwaltung ist es zu einem erheb-
lichen Aufgabenzuwachs und zu einer deutlichen Vergrößerung des Personalkörpers beim 
Landesbetrieb Information und Technik gekommen. Dem daraus resultierenden Verantwor-
tungszuwachs wird die bisherige Einstufung des Leistungsamts des Landesbetriebs Informa-
tion und Technik in Besoldungsgruppe B 5 nicht mehr gerecht. 
 
 
B Lösung  
 
Unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und nach Ab-
schluss der Gespräche mit den Verbänden und Gewerkschaften hat sich die Landesregierung 
dazu entschlossen, das Ergebnis der Tarifverhandlungen zeit- und wirkungsgleich auf die Be-
amtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter und Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger zu übertragen.  
 
Dies bedeutet im Wesentlichen eine Steigerung der Bezüge ab dem 1. Dezember 2022 um 
2,8 Prozent. 
  
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Anwärterinnen und Anwärter), 
Rechtsreferendarinnen, Rechtsreferendare sowie in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-
verhältnis befindliche Justizsekretäranwärterinnen, Justizsekretäranwärter, Gerichtsvollziehe-
ranwärterinnen und Gerichtsvollzieheranwärter sollen entsprechend der Tarifeinigung ab dem 
1. Dezember 2022 eine Erhöhung von 50 Euro monatlich erhalten.  
 
Soweit im Tarifbereich weitergehende Verbesserungen im Bereich Gesundheit und Pflege ver-
einbart wurden, werden auch diese zeit- und wirkungsgleich auf den Beamtenbereich übertra-
gen. 
 
Mit dem Entwurf des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 so-
wie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen wird die 
notwendige Rechtsgrundlage geschaffen, die für die Tarifbeschäftigten der Länder vereinbar-
ten Entgelterhöhungen zeit- und wirkungsgleich auf die Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, 
Richter sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in Nordrhein-Westfa-
len zu übertragen.  
 
Mit der oben genannten Übertragung des Tarifabschlusses wird die Teilhabe der Beamten- 
und Richterschaft an der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Ver-
hältnisse im Jahr 2022 sichergestellt.  
 
Die Anpassung des Grundbetrags der monatlichen Unterhaltsbeihilfe für Rechtsreferendarin-
nen und Rechtsreferendare erfolgt durch eine Änderung der Verordnung über die Gewährung 
einer monatlichen Unterhaltsbeihilfe an Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare. Die 
Anpassung des Grundbetrags der monatlichen Unterhaltsbeihilfe für Justizsekretäranwärterin-
nen, Justizsekretäranwärter, Gerichtsvollzieheranwärterinnen und Gerichtsvollzieheranwärter 
in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis erfolgt durch Änderung der jeweiligen 
Ausbildungsordnung.  
 
Sowohl die Erhöhung der Wechselschicht- und der Schichtzulagen für Beamtinnen und Be-
amte, die in Universitätskliniken und Krankenhäusern eingesetzt sind, als auch die Erhöhung 
der Zulagen für den Krankenpflegedienst in den Bereichen Infektionskrankheiten und Inten-
sivmedizin erfolgen durch Änderungen der Erschwerniszulagenverordnung.  
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Zur Unterstützung der Schulleitungen im Bereich kleiner Haupt- und Realschulen mit bis zu 
180 Schülerinnen und Schülern werden erstmalig auch für diese Schulformen Konrektorinnen- 
und Konrektorenämter ausgebracht. Dies erfolgt durch eine Änderung der Anlage 1 des Lan-
desbesoldungsgesetzes. 
 
Um den Aufgaben- und Verantwortungszuwachs bei der Leitung der Zentralstelle der Länder 
für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten besoldungsrechtlich abzubil-
den, wird das Amt der Direktorin bzw. des Direktors der Zentralstelle der Länder für Gesund-
heitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten von Besoldungsgruppe A 16 auf Besol-
dungsgruppe B 3 angehoben. 
 
Um gleichermaßen den Aufgaben- und Verantwortungszuwachs der Leitung des Landesbe-
triebs Information und Technik besoldungsrechtlich abzubilden, wird das Amt der Präsidentin 
bzw. des Präsidenten des Landesbetriebs Information und Technik von Besoldungsgruppe B 
5 auf Besoldungsgruppe B 6 angehoben. 
 
 
C Alternativen  
 
Keine. 
 
 
D Kosten  
 
Die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge einschließlich der Anpassung der Unter-
haltsbeihilfe für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare, für Justizsekretäranwärterin-
nen und Justizsekretäranwärter in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis sowie für 
Gerichtsvollzieheranwärterinnen und Gerichtsvollzieheranwärter in einem öffentlich-rechtli-
chen Ausbildungsverhältnis führt rechnerisch zu Haushaltsauswirkungen von rd. 56 Mio. Euro 
im Jahr 2022. Durch die Erhöhung der Erschwerniszulagen entstehen weitere geringfügige 
Haushaltsauswirkungen. Für das Haushaltsjahr 2022 sind im Haushaltsplan entsprechende 
Mittel enthalten. Des Weiteren ist in der mittelfristigen Finanzplanung für die Auswirkungen 
von Anpassungen der Dienst- und Versorgungsbezüge – wie auch der Entgelte im Tarifbereich 
– in den Jahren 2023 und den Folgejahren Vorsorge getroffen.  
 
Durch die Ausbringung von Konrektorenämtern an kleinen Haupt- und Realschulen entstehen 
Mehrausgaben in Höhe von rd. 14.000 Euro für das Jahr 2022 und von jeweils rd. 33.600 Euro 
in den Folgejahren bis einschließlich 2025. 
 
Die Hebung des Leitungsamtes der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arz-
neimitteln und Medizinprodukten und des Leitungsamtes des Landesbetriebs Information und 
Technik führt zu geringfügigen Haushaltsauswirkungen.  
 
 
E Zuständigkeit  
 
Ministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Ministerium der Justiz.  
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F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 
Gemeindeverbände  

 
Für die übrigen Dienstherren des Landes treten hinsichtlich der Artikel 1, 2 und 6 Mehrausga-
ben in Abhängigkeit von der Zahl der jeweils Anspruchsberechtigten ein, hinsichtlich der Artikel 
3 bis 5 entstehen keine Mehrausgaben. 
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte  
 
Die vorgesehenen Einkommensanhebungen werden keine wesentlichen Änderungen von An-
gebots- und Nachfragestrukturen zur Folge haben, die Auswirkungen auf Einzelpreise und 
Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, haben könnten. Zusätzliche Kos-
ten für die Unternehmen entstehen nicht.  
 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes  
 
Das Gesetz hat keine geschlechterspezifischen Auswirkungen. 
 
 
I Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung (im Sinne der Nachhaltigkeits-

strategie NRW) 
 
Das Gesetz hat keine mittel- und langfristigen Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung 
im Land Nordrhein-Westfalen. Konflikte mit anderen Zielen der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Landes Nordrhein-Westfalen bestehen nicht. 
 
 
J Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen 
 
Das Gesetz hat keine spezifischen Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen. 
 
 
K Auswirkungen auf das E-Government und die Digitalisierung von Staat und Ver-
waltung (E-Government-Check) 
 
Das Gesetz hat keinen spezifischen Bezug zu Themen des E-Governments oder der Digitali-
sierung von Staat und Verwaltung. Die gesetzlichen Regelungen wirken sich weder auf Berei-
che des E-Governments noch auf bestehende oder geplante Digitalisierungsaktivitäten und -
prozesse im Land Nordrhein-Westfalen aus. 
 
 
L Befristung 
 
Keine. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzes-
bestimmungen 

 
Gesetz zur Anpassung der Dienst-  

und Versorgungsbezüge 2022  
sowie zur Änderung weiterer dienst-

rechtlicher Vorschriften  
im Land Nordrhein-Westfalen 

 

  

Artikel 1 
Änderung des 

Landesbesoldungsgesetzes 
 

  
Besoldungsgesetz 

für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
desbesoldungsgesetz - LBesG NRW) 

 
Das Landesbesoldungsgesetz vom 14. Juni 
2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S 642), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
14. September 2021 (GV. NRW. S. 1075) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  

1.  In der Inhaltsübersicht wird in der An-
gabe zu § 17 die Angabe „2021“ durch 
die Angabe „2022“ ersetzt. 

 

 § 17  Anpassung der Besoldung im Jahr 
2021 

 

2.  § 17 wird wie folgt geändert: 
 
a)  In der Überschrift wird die Angabe 

„2021“ durch die Angabe „2022“ er-
setzt. 

 
b)  In Absatz 1 werden in dem Satzteil 

vor Nummer 1 die Angabe  
„1. Januar 2021“durch die Angabe 
„1. Dezember 2022“ und die An-
gabe „1,4“ durch die Angabe „2,8“ 
ersetzt. 

 

 § 17 
Anpassung der Besoldung im Jahr 2021 

 
 
 
 
(1) Ab dem 1. Januar 2021 erhöhen sich um 
1,4 Prozent 
 
1.  die Grundgehaltssätze der Landesbe-

soldungsordnungen A, B, R und W so-
wie die auslaufenden Grundgehaltss-
ätze der Landesbesoldungsordnungen 
C und H, 

2.  der Familienzuschlag einschließlich der 
Erhöhungsbeträge, 

3.  die Amtszulagen, 
4.  die Strukturzulage, 
5.  die Stellenzulage nach § 56 Nummer 3, 
6.  die Ober- und Untergrenzen der Grund-

gehaltsspannen für den Auslandszu-
schlag, 

7.  die Beträge nach § 4 der Verordnung 
über die Gewährung von Mehrarbeits-
vergütung von Beamten in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. Dezember 
1998 (BGBl. I S. 3494), die zuletzt durch 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=34824&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=525832
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=34824&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=525832
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Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Novem-
ber 2004 (BGBl. I S. 2774) geändert 
worden ist, in Verbindung mit § 92 Ab-
satz 1 Nummer 3 dieses Gesetzes, 

8.  die Zuschüsse und Sonderzuschüsse 
nach den Vorbemerkungen Nummer 1 
und Nummer 2 der fortgeltenden Besol-
dungsordnung C, 

9.  die Höchstbeträge für Sondergrundge-
hälter und Zuschüsse zum Grundgehalt 
sowie festgesetzte Sondergrundgehäl-
ter und Zuschüsse der fortgeltenden 
Landesbesoldungsordnung H und 

10.  die Bemessungsgrundlagen der Zula-
gen, Aufwandsentschädigungen und 
anderer Bezüge nach Artikel 14 § 5 des 
Reformgesetzes vom 24. Februar 1997 
(BGBl. I S. 322), das durch Artikel 17 
des Gesetzes vom 19. Februar 2006 
(BGBl. I S. 334) geändert worden ist. 

 
(2) Die sich bei der Berechnung der erhöhten 
Beträge ergebenden Bruchteile eines Cents 
sind hinsichtlich der Beträge des Familienzu-
schlags der Stufe 1 auf den nächsten durch 
zwei teilbaren Centbetrag aufzurunden und 
im Übrigen kaufmännisch zu runden. 
 
(3) Das für Finanzen zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, die nach Absatz 1 Nummer 
7 erhöhten Beträge im Ministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen bekannt zu ma-
chen. 
 

3.  Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Die Gliederungseinheit „Besol-
dungsgruppe A 13“ wird wie folgt 
geändert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Besoldungsgruppe A 13  
 
Ä r z t i n, A r z t 1) 

 
Akademische Rätin, Akademischer Rat  
–  als wissenschaftliche oder künstlerische 

Mitarbeiterin, als wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Mitarbeiter an einer Hoch-
schule –  

 
Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kri-
minalhauptkommissar  
 
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Poli-

zeihauptkommissar  
 
Gesamtschulrektorin, Gesamtschulrektor  
–  als Koordinatorin oder Koordinator – 2)  
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aa)  Nach den Wörtern „Konrekto-
rin, Konrektor“ werden die Wör-
ter „einer Grundschule“ durch 
die Wörter „einer Grund- oder 
Hauptschule“ ersetzt und die 
Wörter „– einer Hauptschule 
mit mehr als 180 Schülerinnen 
und Schülern – 4)“ gestrichen.  

 
 
 
 
 
 
 
bb) Nach den Wörtern „Kustodin, 

Kustos“ wird das Wort „Lehre-
rin,“ gestrichen. 

 
cc)  Vor dem Wort „Lehrer“ wird das 

Wort „Lehrerin,“ eingefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dd)  Nach den Wörtern „R ä t i n,  

R a t 9) 10) 11)“ werden die Wörter 
„Realschulkonrektorin, Real-
schulkonrektor – einer Real-
schule mit bis zu 180 Schüle-
rinnen und Schülern – 4)“ einge-
fügt. 

 

Geschäftsführerin, Geschäftsführer bei einer 
Handwerkskammer 3)  

 
Konrektorin, Konrektor  
−  einer Grundschule – 4)  
−  einer Hauptschule mit mehr als 180 Schü-

lerinnen und Schülern − 4)  
−  als Fachleiterin oder Fachleiter in der 

Lehrerfortbildung auf Bezirksebene − 1)  
−  einer Schule im organisatorischen Zu-

sammenschluss mit mehr als 180 und bis 
zu 360 Schülerinnen und Schülern − 4)  

−  einer Schule im organisatorischen Zu-
sammenschluss mit mehr als 360 Schü-
lerinnen und Schülern − 5)  

 
Konservatorin, Konservator  
 
Kustodin, Kustos Lehrerin,  
 
 
 
Lehrer  
−  mit der Befähigung für das Lehramt für 

sonderpädagogische Förderung – 6)  

−  mit der Befähigung für das Lehramt für 
Sonderpädagogik – 6)  

−  mit der Befähigung für das Lehramt an 
Grundschulen – 7)  

−  mit der Befähigung für das Lehramt an 
Haupt-, Real-, Sekundarund Gesamt-
schulen – 7)  

−  mit der Befähigung für das Lehramt an 
Grund-, Haupt- und Realschulen und den 
entsprechenden Jahrgangsstufen der 
Gesamtschulen – 7)  

 
Oberamtsanwältin, Oberamtsanwalt 8)  
 
Oberlehrerin, Oberlehrer  
–  an einer Justizvollzugsanstalt –  
 
P f a r r e r i n, P f a r r e r 1)  
 
R ä t i n, R a t 9) 10) 11)  
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Sekundarschulrektorin, Sekundarschulrektor  
−  als didaktische Leiterin oder didaktische 

Leiter an einer noch nicht voll ausgebau-
ten Sekundarschule mit weniger als vier 
Zügen in vier Jahrgangsstufen − 12)  

−  als Koordinatorin oder Koordinator lern-
bereichs- und abteilungsübergreifender 
Aufgaben − 12) 13)  

−  als Leiterin oder Leiter einer Abteilung mit 
mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und 
Schülern einer Sekundarschule – 

 
Studienrätin, Studienrat  
−  im Hochschuldienst –  
−  mit der Befähigung für das Lehramt an 

Berufskollegs –  
−  mit der Befähigung für das Lehramt an 

Gymnasien und Gesamtschulen – 14)  
 
Verwaltungsdirektorin, Verwaltungsdirektor 

einer Hochschule 1)  
 
Zweite Konrektorin, Zweiter Konrektor – ei-

ner Grundschule oder Hauptschule mit 
mehr als 540 Schülerinnen und Schülern 
– 4) 

 
1)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 

14.  
2)  Nur an einer Gesamtschule mit mindes-

tens vier Zügen in drei Jahrgangsstufen. 
An einer Gesamtschule mit mindestens 
sechs Zügen in drei Jahrgangsstufen 
dürfen zwei Stellen für das Amt vorge-
sehen werden.  

3)  Soweit nicht in den Besoldungsgruppen 
A 14, A 15, A 16.  

4)  Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
5)  Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14.  
6)  Als Einstiegsamt.  
7)  Für dieses Amt dürfen höchstens 5 Pro-

zent der Stellen für planmäßige „Lehre-
rinnen und Lehrer“ in der Primarstufe 
(Klassen 1 bis 4) der für diese Beamtin-
nen und Beamten an Grundschulen vor-
handenen Stellen ausgewiesen werden. 
Es dürfen höchstens 40 Prozent der 
Stellen für planmäßige „Lehrerinnen 
und Lehrer“ in der Sekundarstufe I 
(Klassen 5 bis 10), davon an Haupt-
schulen höchstens 10 Prozent der für 
diese Beamtinnen und Beamten an 
Hauptschulen vorhandenen Stellen, 
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ausgewiesen werden. Der Amtsinhabe-
rin oder dem Amtsinhaber kann bei 
Übertragung der Funktion der Schullei-
tung, der ständigen Vertretung der 
Schulleitung oder der Zweiten Konrek-
torin, des Zweiten Konrektors die ent-
sprechende Amtsbezeichnung verlie-
hen werden. 

8)  Für Funktionen einer Amtsanwältin oder 
eines Amtsanwalts bei einer Staatsan-
waltschaft, die sich von denen der Be-
soldungsgruppe A 13 abheben, können 
nach Maßgabe sachgerechter Bewer-
tung bis zu 25 Prozent der Stellen für 
Oberamtsanwältinnen und Oberamts-
anwälte mit einer Amtszulage nach An-
lage 14 ausgestattet werden.  

9)  Als zweites Einstiegsamt für Laufbah-
nen der Laufbahngruppe 2 sowie als 
Beförderungsamt für Laufbahnen der 
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt.  

10)  Für Beamtinnen und Beamte der Lauf-
bahngruppe 2, erstes Einstiegsamt der 
technischen Dienste können für Funkti-
onen, die sich von denen der Besol-
dungsgruppe A 13 abheben, nach Maß-
gabe sachgerechter Bewertung bis zu 
25 Prozent der für technische Beamtin-
nen und Beamte ausgebrachten Stellen 
der Besoldungsgruppe A 13 mit einer 
Amtszulage nach Anlage 14 ausgestat-
tet werden.  

11)  Für Beamtinnen und Beamte der 
Rechtspflegerlaufbahn können für 
Funktionen der Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger bei Gerichten, Notariaten 
und Staatsanwaltschaften, die sich von 
denen der Besoldungsgruppe A 13 ab-
heben, nach Maßgabe sachgerechter 
Bewertung bis zu 25 Prozent der für 
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger 
ausgebrachten Stellen der Besoldungs-
gruppe A 13 mit einer Amtszulage nach 
Anlage 14 ausgestattet werden. 

12)  Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
13)  Nur an einer Sekundarschule mit min-

destens fünf Zügen. An einer Sekundar-
schule mit acht und mehr Zügen dürfen 
zwei Stellen für das Amt vorgesehen 
werden.  

14)  Für dieses Amt dürfen an Gesamtschu-
len höchstens 33 Prozent der Planstel-
len für die Sekundarstufe I und an 
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Sekundarschulen höchstens 16,5 Pro-
zent der Planstellen ausgewiesen wer-
den 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  In der Gliederungseinheit „Besol-

dungsgruppe A 16“ werden nach 
den Wörtern „Dekanin, Dekan 2)“ 
die Wörter „Direktorin, Direktor der 
Zentralstelle der Länder für Ge-
sundheitsschutz bei Medizinpro-
dukten“ gestrichen.  

 

 Besoldungsgruppe A 16  
 
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor  
 
Abteilungspräsidentin, Abteilungspräsident  
 
Chefärztin, Chefarzt 1)  
 
Dekanin, Dekan 2)  

 
Direktorin, Direktor der Zentralstelle der Län-
der für Gesundheitsschutz bei Medizinpro-
dukten  
 
 
 
Geschäftsführerin, Geschäftsführer bei der 
Handwerkskammer Bielefeld, Dortmund, 
Köln, Münster  
–  als ständige Vertretung der Hauptge-

schäftsführerin oder des Hauptge-
schäftsführers – 3)  

 
Geschäftsführerin, Geschäftsführer bei der 
Handwerkskammer Düsseldorf 4)  
 
Kurdirektorin, Kurdirektor  
–  als Leitung der Kurverwaltung Bad Sal-

zuflen –  
 
Landeskonservatorin, Landeskonservator 
 
Landstallmeisterin und Direktorin, Landstall-
meister und Direktor der Deutschen Reit-
schule  
 
Leitende Akademische Direktorin, Leitender 
Akademischer Direktor  
−  als wissenschaftliche oder künstlerische 

Mitarbeiterin, als wissenschaftlicher o-
der künstlerischer Mitarbeiter an einer 
Hochschule – 5)  

 
L e i t e n d e D i r e k t o r i n,  
L e i t e n d e r D i r e k t o r  
 
Leitende Direktorin, Leitender Direktor  
−  eines Zentrums für schulpraktische Leh-

rerausbildung mit mindestens einem 
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Seminar für Lehrämter der Laufbahn-
gruppe 2, zweites Einstiegsamt und 
mehr als 220 Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärtern 

 –  Leitende Gesamtschuldirektorin, Leiten-
der Gesamtschuldirektor  

−  einer Gesamtschule mit voll ausgebau-
ter gymnasialer Oberstufe oder einer 
Gesamtschule mit voll ausgebauter Se-
kundarstufe I und mehr als 1 000 Schü-
lerinnen und Schülern –  

 
Leitende Kollegdirektorin, Leitender Kolleg-
direktor  
−  eines voll ausgebauten Weiterbildungs-

kollegs mit mindestens zwei Bildungs-
gängen, darunter dem Bildungsgang 
Abendrealschule – 

 
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender 
Regierungsdirektor  
−  als Leiterin oder Leiter eines Arbeitsbe-

reichs am Landesprüfungsamt für Lehr-
ämter an Schulen –  

−  als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung des Landesprü-
fungsamtes für Lehrämter an Schulen –  

 
Leitende Regierungsschuldirektorin, Leiten-
der Regierungsschuldirektor  
−  als Leiterin oder Leiter eines Arbeitsbe-

reichs am Landesprüfungsamt für Lehr-
ämter an Schulen –  

−  als Dezernentin oder Dezernent in der 
Schulaufsicht auf Bezirksebene –  

−  an der Qualitäts- und Unterstützungs-
Agentur –  Landesinstitut für Schule -  

 
Leitende Schulamtsdirektorin, Leitender 
Schulamtsdirektor  
−  als leitende Schulaufsichtsbeamtin oder 

leitender Schulaufsichtsbeamter auf 
Kreisebene, der oder dem mindestens 
sechs weitere Schulaufsichtsbeamtin-
nen und Schulaufsichtsbeamte unter-
stellt sind –  

 
Ministerialrätin, Ministerialrat  
−  bei einer obersten Landesbehörde – 6)  
−  als Leitung eines Referats beim Landes-

beauftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit – 3)  
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Museumsdirektorin und Professorin, Muse-
umsdirektor und Professor  
 
Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor − 
eines Berufskollegs mit mehr als 360 Schü-
lerinnen und Schülern – 7)  

−  eines Gymnasiums im Aufbau mit mehr 
als 540 Schülerinnen und Schülern, 
wenn die oberste Jahrgangsstufe fehlt, 
oder mit mehr als 670 Schülerinnen und 
Schülern, wenn die zwei oberen Jahr-
gangsstufen fehlen, oder mit mehr als 
800 Schülerinnen und Schülern, wenn 
die drei oberen Jahrgangsstufen fehlen 
–  

−  eines voll ausgebauten Gymnasiums 
mit mehr als 360 Schülerinnen und 
Schülern –  

−  eines zweizügig voll ausgebauten Ober-
stufengymnasiums –  

 
Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor 8)  
−  einer Förderschule im Bildungsbereich 

des Gymnasiums oder eines Berufskol-
legs mit mehr als 180 Schülerinnen und 
Schülern – 

−  einer Förderschule mit mehr als 180 
Schülerinnen und Schülern mit ange-
gliederten Gymnasial- oder Berufs-
schulklassen, wenn zu den angeglieder-
ten Bildungsbereichen mehr als 60 
Schülerinnen und Schüler zählen – 8)  

 
Polizeipräsidentin, Polizeipräsident 9)  
 
Stellvertretende Geschäftsführerin, Stellver-
tretender Geschäftsführer eines Medizini-
schen Dienstes der Krankenversicherung in 
Nordrhein-Westfalen 2)  
1)  Soweit nicht in den Besoldungsgruppen 

A 14, A 15.  
2)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 

15.  
3)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 

2. 
4)  Soweit nicht in den Besoldungsgruppen 

A 13, A 14, A 15.  
5)  Nur in Stellen von besonderer Bedeu-

tung. 
6)  Soweit nicht in den Besoldungsgruppen 

B 2, B3.  
7)  Bei Schulen mit Teilzeitklassen rechnen 

2,5 Unterrichtsteilnehmerinnen oder 
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Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeitunter-
richt als eine oder einer.  

8)  Dieses Amt kann nur Beamtinnen und 
Beamten mit der Befähigung für ein son-
derpädagogisches Lehramt, für das 
Lehramt an Gymnasien und Gesamt-
schulen oder Berufskollegs verliehen 
werden.  

9)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 
2, B 4 oder B 5. 

 
4.  Die Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Besoldungsgruppe B 3  
 
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor  
−  als Leitung einer besonders großen  

oder besonders bedeutenden Abteilung 
bei einer Bezirksregierung –  

 
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor der 
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfa-
len  
−  als die ständige Vertretung der Direkto-

rin oder des Direktors der Landwirt-
schaftskammer –  

 
Abteilungsdirektorin und Vertreterin, Abtei-
lungsdirektor und Vertreter der Direktorin  
oder des Direktors des Landesbetriebes 
Straßenbau NRW  
 
Direktorin, Direktor der Hochschule für Fi-
nanzen Direktorin, Direktor der Fachhoch-
schule für Rechtspflege  
 
Direktorin, Direktor der Qualitäts- und Unter-
stützungsAgentur – Landesinstitut für Schule 
– –  
 
Direktorin, Direktor der Zentralstelle für die 
Vergabe von Studienplätzen  
 
Direktorin, Direktor des Instituts für Landes- 
und Stadtentwicklungsforschung und Bau-
wesen  
 
Direktorin, Direktor des Landesamtes für 
Ausbildung, Fortbildung und Personalange-
legenheiten der Polizei  
 
Direktorin, Direktor des Landesamtes für 
Zentrale Polizeiliche Dienste  
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a)  In der Gliederungseinheit „Besol-
dungsgruppe B 3“ werden nach den 
Wörtern „Direktorin, Direktor des 
Landeskriminalamts“ die Wörter 
„Direktorin, Direktor der Zentral-
stelle der Länder für Gesundheits-
schutz bei Arzneimitteln und Medi-
zinprodukten“ eingefügt. 

 

Direktorin, Direktor des Landeskriminalamts  
 
 
 
 
 
Direktorin und Professorin, Direktor und Pro-
fessor 
−  als Leitung einer wissenschaftlichen 

Forschungseinrichtung 1) –  
−  bei einer wissenschaftlichen For-

schungseinrichtung oder in einem wis-
senschaftlichen Forschungsbereich als 
Leitung einer großen Abteilung, eines 
großen Fachbereichs oder eines gro-
ßen Instituts –  

 
Finanzpräsidentin, Finanzpräsident 2) 3)  

 
Geschäftsführerin, Geschäftsführer bei der 
Handwerkskammer Düsseldorf  
−  als die ständige Vertretung der Haupt-

geschäftsführerin oder des Hauptge-
schäftsführers – 3)  

 
Geschäftsführerin, Geschäftsführer eines 
Medizinischen Dienstes der Krankenversi-
cherung in Nordrhein-Westfalen 4)  
 
Hauptgeschäftsführerin, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammern Aachen, Arns-
berg 3) 

 
Leitende Direktorin, Leitender Direktor  
−  als Leitung eines besonders großen und 

besonders bedeutenden Amtes der Ver-
waltung einer Stadt mit mehr als 600 
000 Einwohnern sowie der Landes-
hauptstadt Düsseldorf – 5)  

–  als Geschäftsleitung eines großen und 
bedeutenden Zweckverbandes mit ei-
ner Gesamtzahl von mehr als 600 000 
Einwohnern der dem Zweckverband zu-
gehörigen Gemeinden und Gemeinde-
verbände –  

 
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministeri-
alrat 6)  
−  bei einer obersten Landesbehörde als 

Leitung einer Abteilung – 7)  

 als Leitung einer Unterabteilung oder 
als Leitung einer auf Dauer eingerichte-
ten Gruppe von Referaten – 7)  
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 als ständige Vertretung einer Abtei-
lungsleitung, soweit keine Unterabtei-
lungsleitung oder Gruppenleitung vor-
handen ist – 7) 8)  

 
Leiterin, Leiter des Rechenzentrums der Fi-
nanzverwaltung  
 
Ministerialrätin, Ministerialrat  
−  bei einer obersten Landesbehörde, so-

weit nicht einer in Besoldungsgruppe B 
3 oder B 4 eingestuften Gruppenleitung 
unterstellt – 6) 9)  

 
Präsidentin, Präsident des Landesinstituts 
für Arbeitsgestaltung  
 
Präsidentin, Präsident des Landesarchivs  
 
Ständige Vertreterin, Ständiger Vertreter der 
Direktorin oder des Direktors des Landesbe-
triebs Straßenbau  
 
Vizepräsidentin als ständige Vertreterin, Vi-
zepräsident als ständiger Vertreter der Prä-
sidentin oder des Präsidenten der Hoch-
schule für Polizei und öffentliche Verwaltung  
 
1)  Soweit die Funktion nicht einem in eine 

niedrigere Besoldungsgruppe einge-
stuften Amt zugeordnet ist. Ist in einer 
kollegial organisierten Forschungsein-
richtung zusätzlich zu den sonstigen 
Funktionen die Leitung der Forschungs-
einrichtung mit zeitlicher Begrenzung 
übertragen, so wird für die Dauer der 
Wahrnehmung dieser Funktionen eine 
Stellenzulage nach Anlage 15 gewährt.  

2)  Als Vertreterin oder Vertreter der Ober-
finanzpräsidentin oder des Oberfinanz-
präsidenten in Besoldungsgruppe B 7. 

3)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 
4. 

4)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 
2. 5) Nach näherer Bestimmung durch 
den Stellenplan in höchstens drei Stel-
len.  

6)  Die Zahl der Planstellen für Leitende Mi-
nisterialrätinnen oder Leitende Ministe-
rialräte in der Besoldungsgruppe B 3 
und für Ministerialrätinnen oder Ministe-
rialräte in den Besoldungsgruppen B 2 
und B 3 darf zusammen 60 Prozent der 
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Gesamtzahl der für Leitende Ministerial-
rätinnen und Leitende Ministerialräte in 
der Besoldungsgruppe B 3 und für Mi-
nisterialrätinnen und Ministerialräte aus-
gebrachten Planstellen nicht über-
schreiten.  

7)  Soweit die Funktion nicht einem in eine 
höhere oder niedrigere Besoldungs-
gruppe eingestuften Amt zugeordnet ist.  

8)  Dieses Amt kann auch mehr als einer 
Beamtin oder einem Beamten übertra-
gen werden, soweit es in großen und 
bedeutenden Abteilungen erforderlich 
ist, die Stellvertreterfunktion aufzuteilen.  

9)  Soweit nicht in den Besoldungsgruppen 
A 16, B 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Besoldungsgruppe B 5  
 
Direktorin, Direktor bei einem Regionalträger 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
 –  als stellvertretende Geschäftsführerin  

oder stellvertretender Geschäftsführer 
oder Mitglied der Geschäftsführung, 
wenn die Erste Direktorin oder der Erste 
Direktor in Besoldungsgruppe B 6 ein-
gestuft ist –  

 
Direktorin, Direktor beim Landesrechnungs-
hof  
 
Direktorin, Direktor der Landwirtschaftskam-
mer  
 
Direktorin, Direktor der Unfallkasse Nord-
rhein-Westfalen  
 
Generaldirektorin, Generaldirektor der Mu-
seen der Stadt Köln  
–  gleichzeitig als Direktorin, Direktor des 

Wallraf-Richartz-Museums oder als Di-
rektorin, Direktor des Römisch-Germa-
nischen Museums –  

 
Hauptgeschäftsführerin, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer Bielefeld, Dort-
mund, Köln, Münster 1)  

 
Leiterin, Leiter des Landesbetriebs Wald und 
Holz  
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent  
−  bei einer obersten Landesbehörde als 

Leitung einer Abteilung – 2)  
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b)  In der Gliederungseinheit „Besol-

dungsgruppe B 5“ werden nach den 
Wörtern „Präsidentin, Präsident 
des Hauses der Geschichte Nord-
rhein-Westfalen“ die Wörter „Präsi-
dentin, Präsident des Landesbe-
triebs Information und Technik“ ge-
strichen. 

 

 
Polizeipräsidentin, Polizeipräsident  
–  in einem Polizeibereich mit mehr als 300 

000 Einwohnern und mit mehr als 3 500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern –  

 
Präsidentin, Präsident des Hauses der Ge-
schichte Nordrhein-Westfalen  
 
Präsidentin, Präsident des Landesbetriebs 
Information und Technik  
 
 
 
Präsidentin, Präsident des Landesamtes für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz  
 
Verbandsvorsteherin, Verbandsvorsteher 
des Landesverbandes Lippe 3)  

1)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 
4. 

2)  Soweit die Funktion nicht einem in eine 
niedrigere Besoldungsgruppe einge-
stuften Amt zugeordnet ist.  

3)  Im Falle der unmittelbaren Wiederwahl 
nach einer achtjährigen Amtszeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)  In der Gliederungseinheit „Besol-

dungsgruppe B 6“ werden nach den 
Wörtern „als Leitung einer Haupt-
abteilung – 3)“ die Wörter „Präsiden-
tin, Präsident des Landesbetriebs 
Information und Technik“ eingefügt.  

 

 Besoldungsgruppe B 6  
 
Direktorin, Direktor des Landesbetriebs Stra-
ßenbau  
 
Erste Direktorin, Erster Direktor eines Regio-
nalträgers der gesetzlichen Rentenversiche-
rung  
−  als Geschäftsführerin, Geschäftsführer 

oder Vorsitzende, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung bei mehr als 3,7 Millio-
nen Versicherten und laufenden Ren-
tenfällen –  

 
Hauptgeschäftsführerin, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer Düsseldorf 1)  
 
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent  
−  bei einer obersten Landesbehörde  
 als Leitung einer großen oder bedeuten-

den Abteilung – 2)  
als Leitung einer Hauptabteilung – 3)  
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1)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 
7. 

2)  Soweit nicht einer Hauptabteilungslei-
tung unterstellt, auch in Besoldungs-
gruppe B 7.  

3)  Soweit die Funktion nicht einem in Be-
soldungsgruppe B 7 eingestuften Amt 
zugeordnet ist: 

 
5.  In der Anlage 3 wird die Gliederungsein-

heit „Besoldungsgruppe R 9“ gestri-
chen. 

 

  

6.  Die Anlagen 6 bis 16 erhalten die aus 
den Anhängen 1 bis 11 zu diesem Ge-
setz ersichtlichen Fassungen. 

 
 

  

Artikel 2 
Änderung des  

Landesbeamtenversorgungsgesetzes 
 

  
Beamtenversorgungsgesetz  

für das Land Nordrhein-Westfalen  
(Landesbeamtenversorgungsgesetz – 

LBeamtVG NRW) 
 

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 
S. 642), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom [Einfügen: Datum und Fundstelle  
des Gesetzes über die Gewährung einer ein-
maligen Corona-Sonderzahlung aus Anlass 
der COVID-19-Pandemie für das Land Nord-
rhein-Westfalen und zur Änderung des Lan-
desbeamtenversorgungsgesetzes] geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 58 
Familienzuschlag, Ausgleichsbetrag 

 
(1) Auf den Familienzuschlag finden die gel-
tenden Vorschriften des Besoldungsrechts 
Anwendung. Der Unterschiedsbetrag zwi-
schen der Stufe 1 und der nach dem Besol-
dungsrecht in Betracht kommenden Stufe 
des Familienzuschlags wird neben dem Ru-
hegehalt gezahlt. Er wird unter Berücksichti-
gung der nach den Verhältnissen der Beam-
tin, des Beamten, der Ruhestandsbeamtin o-
der des Ruhestandsbeamten für die Stufen 
des Familienzuschlags in Betracht kommen-
den Kinder neben dem Witwen- oder Witwer-
geld gezahlt, soweit die Witwe oder der Wit-
wer Anspruch auf Kindergeld für diese Kin-
der hat oder ohne Berücksichtigung der  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16323 

 
 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  In § 58 Absatz 1 Satz 6 wird die Angabe 

„7,38“ durch die Angabe „7,59“ ersetzt. 
 

§§ 64 und 65 des Einkommensteuergeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862) 
in der jeweils geltenden Fassung oder der  
§§ 3 und 4 des Bundeskindergeldgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom  
28. Januar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177) in der 
jeweils geltenden Fassung haben würde. So-
weit hiernach kein Anspruch auf den Unter-
schiedsbetrag besteht, wird er neben dem 
Waisengeld gezahlt, wenn die Waise bei den 
Stufen des Familienzuschlags zu berück-
sichtigen ist oder zu berücksichtigen wäre, 
wenn die Beamtin, der Beamte, die Ruhe-
standsbeamtin oder der Ruhestandsbeamte 
noch lebte. Sind mehrere Anspruchsberech-
tigte vorhanden, wird der Unterschiedsbe-
trag auf die Anspruchsberechtigten nach der 
Zahl der auf sie entfallenden Kinder zu glei-
chen Teilen aufgeteilt. Bei Ruhestandsbe-
amtinnen und Ruhestandsbeamten, die ein 
Mindestruhegehalt nach § 16 Absatz 3 Satz 
2 oder ein Mindestunfallruhegehalt nach § 42 
Absatz 3 Satz 3 beziehen, erhöht sich der 
Unterschiedsbetrag für das zweite und jedes 
weitere zu berücksichtigende Kind zusätzlich 
um einen Betrag von 7,38 Euro. Satz 6 gilt 
entsprechend für Empfängerinnen und Emp-
fänger von Versorgungsbezügen, deren Be-
rechnung ein Mindestruhegehalt nach § 16 
Absatz 3 Satz 2 oder ein Mindestunfallruhe-
gehalt nach § 42 Absatz 3 Satz 3 zugrunde 
liegt. 
 
(2) Neben dem Waisengeld wird ein Aus-
gleichsbetrag gezahlt, der dem Betrag für 
das erste Kind nach § 66 Absatz 1 des Ein-
kommensteuergesetzes entspricht, wenn 
 
1.  in der Person der Waise die Vorausset-

zungen des § 32 Absatz 1 bis 5 des Ein-
kommensteuergesetzes erfüllt sind, 

2.  Ausschlussgründe nach § 65 des Ein-
kommensteuergesetzes nicht vorliegen, 

3.  keine Person vorhanden ist, die nach § 
62 des Einkommensteuergesetzes oder 
nach § 1 des Bundeskindergeldgeset-
zes anspruchsberechtigt ist und 

4.  die Waise keinen Anspruch auf Kinder-
geld nach § 1 Absatz 2 des Bundeskin-
dergeldgesetzes hat. 
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Der Ausgleichsbetrag gilt für die Anwendung 
der §§ 66 und 67 nicht als Versorgungsbe-
zug. Im Fall des § 67 wird er nur zu den 
neuen Versorgungsbezügen gezahlt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  In § 84 Absatz 3 werden die Angabe 

 „1. Januar 2021“ durch die Angabe „1. 
Dezember 2022“, die Angabe „68,88“ 
durch die Angabe „70,81“ und die An-
gabe „68,07“ durch die Angabe „69,98“ 
ersetzt. 

 § 84 
Allgemeine Anpassung 

 
(1) Wird die Besoldung allgemein angepasst, 
sind von demselben Zeitpunkt an die Versor-
gungsbezüge durch Gesetz entsprechend zu 
regeln. Als allgemeine Anpassung gelten 
auch die Neufassung der Grundgehaltsta-
belle mit unterschiedlicher Änderung der 
Grundgehalts-sätze und die allgemeine Er-
höhung oder Verminderung der Besoldung 
um feste Beträge. 
 
(2) Für Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger gelten die Erhöhun-
gen nach § 17 des Landesbesoldungsgeset-
zes für die dort aufgeführten Bezügebe-
standteile entsprechend, sofern diese 
Grundlage der Versorgung sind. Die Erhö-
hungen nach Satz 1 gelten entsprechend für 
Empfängerinnen und Empfänger von Versor-
gungsbezügen der weggefallenen Besol-
dungsgruppen A 2 bis A 4 sowie A 12a, A 
13a und R 10. Liegen der Berechnung der 
Versorgungsbezüge sonstige ruhegehaltfä-
hige Bezügebestandteile nach früherem o-
der fortgeltendem Bundes- oder Landesrecht 
zugrunde, erhöhen sich diese nach Maß-
gabe des Satzes 1, sofern die Teilnahme 
dieser ruhegehaltfähigen Bezügebestand-
teile an den allgemeinen Anpassungen nicht 
eingeschränkt oder ausgeschlossen ist. 
 
(3) Bei Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfängern vermindert sich 
das Grundgehalt, wenn den ruhegehaltfähi-
gen Dienstbezügen die Stellenzulage nach 
Vorbemerkung Nummer 27 Absatz 1 Buch-
stabe a oder b der Anlage 1 des Bundesbe-
soldungsgesetzes in der bis zum 31. Dezem-
ber 1989 geltenden Fassung bei Eintritt des 
Versorgungsfalls nicht zugrunde gelegen 
hat, ab dem 1. Januar 2021 um 68,88 Euro, 
wenn den Versorgungsbezügen ein Grund-
gehalt der Besoldungsgruppe A 5 oder A 6 
oder weggefallenen Besoldungsgruppen A 2 
bis A 4 zugrunde liegt, und um 68,07 Euro, 
wenn den Versorgungsbezügen ein 
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 Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 7 oder 
A 8 zugrunde liegt. 
 
(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
die Beträge der amtsunabhängigen Mindest-
versorgungsbezüge und der Mindesthöchst-
grenzen nach § 66 im Ministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen bekannt zu ma-
chen. 
 

3.  Die Anlage erhält die aus dem Anhang 
12 zu diesem Gesetz ersichtliche Fas-
sung. 

 
 

  

Artikel 3 
Änderung der Verordnung 
über die Gewährung einer 

 monatlichen Unterhaltsbeihilfe 
an Rechtsreferendarinnen und Rechtsre-

ferendare 
 

  
Verordnung über die Gewährung  

einer monatlichen Unterhaltsbeihilfe  
an Rechtsreferendarinnen und Rechtsre-

ferendare 
 

 
 
In § 1 Absatz 1 Satz 3 der Verordnung über 
die Gewährung einer monatlichen Unter-
haltsbeihilfe an Rechtsreferendarinnen und 
Rechtsreferendare vom 31. Oktober 2014 
(GV. NRW. S. 716), die zuletzt durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 
(GV. NRW. S. 1475) geändert worden ist, 
wird die Angabe „1 325,17“ durch die An-
gabe „1 375,17“ ersetzt. 
 

 § 1 
 
(1) Rechtsreferendarinnen oder Rechtsrefe-
rendare, die in einem öffentlich-rechtlichen 
Ausbildungsverhältnis stehen, erhalten eine 
Unterhaltsbeihilfe. Diese setzt sich zusam-
men aus einem monatlichen Grundbetrag 
und einem Familienzuschlag. Der monatli-
che Grundbetrag für die Rechtsreferendarin-
nen und Rechtsreferendare beziffert sich auf 
1 325,17 Euro. Der Familienzuschlag wird in 
entsprechender Anwendung des nordrhein-
westfälischen Landesbesoldungsrechts ge-
währt. Soweit Rechtsreferendarinnen und 
Rechtsreferendaren eine Ausbildungsstelle 
im Ausland zugewiesen ist, erhalten sie ei-
nen Kaufkraftausgleich in entsprechender 
Anwendung des § 55 des Bundesbesol-
dungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Juni 2009 (BGBl. I  
S. 1434) in der jeweils geltenden Fassung 
und der nach Absatz 4 dieser Vorschrift er-
lassenen allgemeinen Verwaltungsvorschrif-
ten. Die Zahlung der Unterhaltsbeihilfe er-
folgt jeweils am letzten Tag eines Monats für 
den laufenden Monat durch das Landesamt 
für Besoldung und Versorgung. 
 
(2) Besteht der Anspruch auf Unterhaltsbei-
hilfe nicht für einen vollen Kalendermonat, so 
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wird jeweils nur derjenige Teil gezahlt, der 
auf den Anspruchszeitraum entfällt. 
 
(3) Weitergehende Leistungen werden nicht 
gewährt. 
 

Artikel 4 
Änderung der Ausbildungsordnung  

Justizdienst 1.2 im öffentlich-rechtlichen  
Ausbildungsverhältnis 

 

  
Verordnung über die Ausbildung  

und Prüfung der Justizfachwirtinnen und 
Justizfachwirte des Landes Nordrhein-
Westfalen im Rahmen eines öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnisses 
(Ausbildungsordnung Justizdienst 1.2  
im öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-

verhältnis – APO JFWörA NRW) 
 

 
 
 
 
In § 3 Absatz 1 Satz 2 der Ausbildungsord-
nung Justizdienst 1.2 im öffentlich-rechtli-
chen Ausbildungsverhältnis vom 27. April 
2018 (GV. NRW. S. 212), die zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2019 
(GV. NRW. S. 378) geändert worden ist, wird 
die Angabe „2 382,32“ durch die Angabe „2 
432,32“ ersetzt. 
 
 

 § 3 
Unterhaltsbeihilfe 

 
(1) Justizsekretäranwärterinnen und Justiz-
sekretäranwärter erhalten eine Unterhalts-
beihilfe, die sich aus einem monatlichen 
Grundbetrag und einem Familienzuschlag 
zusammensetzt. Der monatliche Grundbe-
trag beträgt 2 382,32 Euro. Der Familienzu-
schlag wird in entsprechender Anwendung 
des nordrhein-westfälischen Landesbesol-
dungsrechts gewährt. Die Zahlung der Un-
terhaltsbeihilfe erfolgt jeweils am letzten Tag 
eines Monats für den laufenden Monat durch 
das Landesamt für Besoldung und Versor-
gung. Die Regelungen des Entgeltfortzah-
lungsgesetzes vom 26. Mai 1994 (BGBl. I  
S. 1014, 1065) in der jeweils geltenden Fas-
sung sind entsprechend anzuwenden. 
 
(2) Der Anspruch auf eine Unterhaltsbeihilfe 
entsteht mit dem Tag der Begründung des 
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis-
ses, frühestens jedoch mit dem Tag des 
Dienstantritts. Die Unterhaltsbeihilfe entfällt 
mit Ablauf des Tages, an dem das öffentlich-
rechtliche Ausbildungsverhältnis endet. Be-
steht der Anspruch auf Unterhaltsbeihilfe 
nicht für einen vollen Kalendermonat, so wird 
jeweils nur derjenige Teil gezahlt, der auf 
den Anspruchszeitraum entfällt. 

(3) Die Rückforderung zu viel gezahlter Un-
terhaltsbeihilfe regelt sich nach den Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 
über die Herausgabe einer 
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ungerechtfertigten Bereicherung. Der Kennt-
nis des Mangels des rechtlichen Grundes 
der Zahlung steht es gleich, wenn der Man-
gel so offensichtlich war, dass der Empfän-
ger ihn hätte erkennen müssen. Von einer 
Rückforderung kann aus Billigkeitsgründen 
ganz oder teilweise abgesehen werden. Zu-
ständig ist das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung. 

(4) Bleibt die Justizsekretäranwärterin oder 
der Justizsekretäranwärter ohne Genehmi-
gung schuldhaft dem Dienst fern, so führt 
dies für die Zeit des Fernbleibens zu einem 
Verlust der Unterhaltsbeihilfe. Dies gilt auch 
bei einem Fernbleiben vom Dienst für Teile 
eines Tages. 
 
(5) Den Justizsekretäranwärterinnen und 
Justizsekretäranwärtern wird nach beamten-
rechtlichen Vorschriften Anwartschaft auf 
Versorgung bei verminderter Erwerbsfähig-
keit und im Alter sowie auf Hinterbliebenen-
versorgung gewährleistet. 
 
(6) Die Präsidentin oder der Präsident des 
Oberlandesgerichts kann den Grundbetrag 
um bis zu 15 Prozent herabsetzen, wenn 
die Justizsekretäranwärterin oder der Justiz-
sekretäranwärter die vorgeschriebene Lauf-
bahnprüfung nicht bestanden hat oder sich 
die Ausbildung aus einem von ihr oder ihm 
zu vertretenden Grund verzögert. Von der 
Kürzung ist abzusehen 
 
1.  bei Verlängerung des Vorbereitungs-

dienstes infolge genehmigten Fernblei-
bens oder Rücktritts von der Prüfung o-
der 

2. in besonderen Härtefällen. 
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Artikel 5 
Änderung der Ausbildungsordnung 

für den Gerichtsvollzieherdienst  
im öffentlich-rechtlichen  
Ausbildungsverhältnis 

 

  
Verordnung über die Ausbildung  
und Prüfung für die Laufbahn des  

Gerichtsvollzieherdienstes im Rahmen 
eines öffentlich-rechtlichen Ausbil-

dungsverhältnisses (Ausbildungsord-
nung für den Gerichtsvollzieherdient im 
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsver-

hältnis – APO GVöRA NRW) 
 

 
 
 
In § 5 Absatz 1 Satz 2 der Ausbildungsord-
nung für den Gerichtsvollzieherdienst im öf-
fentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 
vom 12. Juli 2021 (GV. NRW. S. 920) wird 
die Angabe „2 382,32“ durch die Angabe 
 „2 432,32“ ersetzt. 
 
 

 § 5 
Unterhaltsbeihilfe 

 
(1) Gerichtsvollzieheranwärterinnen und Ge-
richtsvollzieheranwärter erhalten eine Unter-
haltsbeihilfe, die sich aus einem monatlichen 
Grundbetrag und einem Familienzuschlag 
zusammensetzt. Der monatliche Grundbe-
trag beträgt 2 382,32 Euro. Der Familienzu-
schlag wird in entsprechender Anwendung 
des nordrhein-westfälischen Landesbesol-
dungsrechts gewährt. Die Zahlung der Un-
terhaltsbeihilfe erfolgt jeweils am letzten Tag 
eines Monats für den laufenden Monat durch 
das Landesamt für Besoldung und Versor-
gung. Die Regelungen des Entgeltfortzah-
lungsgesetzes vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 
1014, 1065) in der jeweils geltenden Fas-
sung sind entsprechend anzuwenden. 
 
(2) Der Anspruch auf eine Unterhaltsbeihilfe 
entsteht mit dem Tag der Begründung 
des öffentlich-rechtlichen Ausbildungsver-
hältnisses, frühestens jedoch mit dem Tag 
des Dienstantritts. Die Unterhaltsbeihilfe ent-
fällt mit Ablauf des Tages, an dem das öffent-
lich-rechtliche Ausbildungsverhältnis endet. 
Besteht der Anspruch auf Unterhaltsbeihilfe 
nicht für einen vollen Kalendermonat, so wird 
jeweils nur derjenige Teil gezahlt, der auf 
den Anspruchszeitraum entfällt. 
 
(3) Die Rückforderung zu viel gezahlter Un-
terhaltsbeihilfe regelt sich nach den Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 
über die Herausgabe einer ungerechtfertig-
ten Bereicherung. Der Kenntnis des Mangels 
des rechtlichen Grundes der Zahlung steht 
es gleich, wenn der Mangel so offensichtlich 
war, dass die Empfängerin oder der Empfän-
ger ihn hätte erkennen müssen. Von einer 
Rückforderung kann aus Billigkeitsgründen 
ganz oder teilweise abgesehen werden. 
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Zuständig ist das Landesamt für Besoldung 
und Versorgung. 
 
(4) Bleibt die Gerichtsvollzieheranwärterin  
oder der Gerichtsvollzieheranwärter ohne 
Genehmigung schuldhaft dem Dienst fern, 
so führt dies für die Zeit des Fernbleibens zu 
einem Verlust des Anspruchs auf Unterhalts-
beihilfe. Dies gilt auch bei einem Fernbleiben 
vom Dienst für Teile eines Tages. 
 
(5) Den Gerichtsvollzieheranwärterinnen 
und Gerichtsvollzieheranwärtern wird nach 
beamtenrechtlichen Vorschriften Anwart-
schaft auf Versorgung bei verminderter Er-
werbsfähigkeit und im Alter sowie auf Hinter-
bliebenenversorgung gewährleistet. 
 
(6) Die Präsidentin oder der Präsident des 
Oberlandesgerichts kann den Grundbetrag 
um bis zu 15 Prozent herabsetzen, wenn die 
Gerichtsvollzieheranwärterin oder der Ge-
richtsvollzieheranwärter die vorgeschrie-
bene Laufbahnprüfung nicht bestanden hat 
oder sich die Ausbildung aus einem von ihr 
oder ihm zu vertretenden Grund verzögert. 
Von der Kürzung ist abzusehen 
 
1.  bei Verlängerung des Vorbereitungs-

dienstes infolge genehmigten Fernblei-
bens oder Rücktritts von der Prüfung o-
der 

2.  in besonderen Härtefällen. 
 

Artikel 6 
Änderung  

der Erschwerniszulagenverordnung 
 

  
Verordnung über die Gewährung 

von Erschwerniszulagen (Erschwernis-
zulagenverordnung) 

 
Die Erschwerniszulagenverordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. De-
zember 1998 (BGBl. I S. 3497), die zuletzt 
durch Verordnung vom 2. Februar 2021  
(GV. NRW. S. 189) geändert worden ist, in 
Verbindung mit § 92 Absatz 1 Nummer 2 des 
Landesbesoldungsgesetzes vom 14. Juni 
2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), das 
zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1.  In § 4 Absatz 1 Nummer 1 wird die An-

gabe „3,63“ durch die Angabe „3,73“ er-
setzt. 

 

 § 4 
Höhe und Berechnung der Zulage 

 
(1) Die Zulage beträgt für Dienst 
 
1.  an Sonntagen und gesetzlichen Wo-

chenfeiertagen, an den Samstagen vor 
Ostern und Pfingsten nach 12.00 Uhr 
sowie am 24. und 31. Dezember jeden 
Jahres nach 12.00 Uhr, wenn diese 
Tage nicht auf einen Sonntag fallen, 
3,63 Euro je Stunde, 

2. 
a)  an den übrigen Samstagen in der 

Zeit zwischen 13.00 Uhr und 20.00 
Uhr 0,64 Euro je Stunde sowie 

b)  im Übrigen in der Zeit zwischen 
20.00 Uhr und 6.00 Uhr 1,28 Euro 
je Stunde. 

 
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 
Buchstabe a beträgt die Zulage für Beamte 
nach den §§ 49 und 50 des Landesbesol-
dungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310, ber. S. 642) in der jeweils gel-
tenden Fassung sowie für Beamte in Ämtern 
der Landesbesoldungsordnung A des Lan-
desbesoldungsgesetzes bei Justizvollzugs-
anstalten 0,77 Euro je Stunde; dies gilt auch 
für entsprechende Beamte auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst. 
 
(3) Für Dienst über volle Stunden hinaus wird 
die Zulage anteilig gewährt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  In § 17 wird die Angabe „1,73“ durch die 

Angabe „1,78“ ersetzt. 

 § 17 
Allgemeine Voraussetzungen und Höhe 

der Zulage 
 
Beamte der Laufbahngruppe 1, zweites Ein-
stiegsamt in der Laufbahn besonderer Fach-
richtung „Gesundheit“, die die Grund- und 
Behandlungspflege bei schwer brandverletz-
ten Patienten in Einheiten für Schwerbrand-
verletzte, denen Schwerbrandverletzte 
durch die Zentralstelle für die Vermittlung 
Schwerbrandverletzter in der Bundesrepub-
lik Deutschland bei der Behörde für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales der Freien und 
Hansestadt Hamburg vermittelt werden, aus-
üben, erhalten für jede volle Pflegestunde 
1,73 Euro. 
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3.  § 20 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)  In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgen-

der Satz eingefügt: 
 
 „Bei Beamten, die in Universitätskli-

niken und Krankenhäusern einge-
setzt sind, beträgt die Wechsel-
schichtzulage 146,23 Euro monat-
lich.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgen-

der Satz eingefügt: 
 
 „Bei Beamten, die in Universitätskli-

niken und Krankenhäusern einge-
setzt sind, beträgt die Schichtzu-
lage in den Fällen des Satzes 1 
Buchstabe a 87,75 Euro monatlich, 
in den Fällen des Satzes 1 

 § 20  
Zulagen für Wechselschichtdienst und 

für Schichtdienst 
 

(1) Beamte erhalten eine Wechselschichtzu-
lage von 102,26 Euro monatlich, wenn sie 
ständig nach einem Schichtplan (Dienstplan) 
eingesetzt sind, der einen regelmäßigen 
Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wech-
selschichten (wechselnde Arbeitsschichten, 
in denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, 
werktags, sonntags und feiertags gearbeitet 
wird) vorsieht, und sie dabei in je fünf Wo-
chen durchschnittlich mindestens 40 Dienst-
stunden in der dienstplanmäßigen oder be-
triebsüblichen Nachtschicht leisten. Zeiten 
eines Bereitschaftsdienstes gelten nicht als 
Arbeitszeit im Sinne dieser Vorschrift. 
 
(2) Beamte erhalten, wenn sie ständig 
Schichtdienst zu leisten haben (Dienst nach 
einem Schichtplan, der einen regelmäßigen 
Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Zeitab-
schnitten von längstens einem Monat vor-
sieht), 
 
a)  eine Schichtzulage von 61,36 Euro mo-

natlich, wenn sie die Voraussetzungen 
für eine Wechselschichtzulage nach Ab-
satz 1 nur deshalb nicht erfüllen, weil 
nach dem Schichtplan eine zeitlich zu-
sammenhängende Unterbrechung des 
Dienstes von höchstens 48 Stunden vor-
gesehen ist oder sie durchschnittlich 
mindestens 40 Dienststunden in der 
dienstplanmäßigen oder betriebsübli-
chen Nachtschicht nur in je sieben Wo-
chen leisten, 

b)  eine Schichtzulage von 46,02 Euro mo-
natlich, wenn der Schichtdienst inner-
halb einer Zeitspanne von mindestens 
18 Stunden, 

c)  eine Schichtzulage von 35,79 Euro mo-
natlich, wenn der Schichtdienst inner-
halb einer Zeitspanne von mindestens 
13 Stunden geleistet wird. 
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Buchstabe b 65,80 Euro monatlich 
und in den Fällen des Satzes 1 
Buchstabe c 51,18 Euro monatlich.“ 

 
 

 
 
Zeitspanne ist die Zeit zwischen dem Beginn 
der frühesten und dem Ende der spätesten 
Schicht innerhalb von 24 Stunden. Die gefor-
derte Stundenzahl muß im Durchschnitt an 
den im Schichtplan vorgesehenen Arbeitsta-
gen erreicht werden. Sieht der Schichtplan 
mehr als fünf Arbeitstage wöchentlich vor, 
können, falls dies günstiger ist, der Berech-
nung des Durchschnitts fünf Arbeitstage wö-
chentlich zugrunde gelegt werden. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit 
der Schichtplan (Dienstplan) eine Unter-
scheidung zwischen Volldienst und Bereit-
schaftsdienst nicht vorsieht. Sie finden keine 
Anwendung auf Beamte auf Widerruf im Vor-
bereitungsdienst; abweichend hiervon erhal-
ten Beamte im Vorbereitungsdienst für den 
Krankenpflegedienst 75 vom Hundert der 
entsprechenden Beträge. Sie finden ferner 
keine Anwendung auf Beamte, die als 
Pförtner oder Wächter tätig sind oder Aus-
landsdienstbezüge (§ 73 des Landesbesol-
dungsgesetzes in der jeweils geltenden Fas-
sung in Verbindung mit den jeweils gelten-
den Vorschriften des Bundesbesoldungsge-
setzes in der jeweils geltenden Fassung zum 
Auslandszuschlag und Auslandsverwen-
dungszuschlag) erhalten oder die auf Schif-
fen und schwimmenden Geräten tätig sind, 
wenn die dadurch bedingte besondere 
Dienstplangestaltung bereits anderweitig be-
rücksichtigt ist. 
 
(4) Die Erschwerniszulagen nach den Absät-
zen 1 und 2 werden nur zur Hälfte gewährt, 
wenn für denselben Zeitraum Anspruch auf 
eine Stellenzulage nach den §§ 49, 50, 51 
und 56 Nummer 1 des Landesbesoldungs-
gesetzes besteht. Abweichend von Satz 1 
erhalten Beamte im Krankenpflegedienst, 
die für den gleichen Zeitraum Anspruch auf 
eine Zulage nach § 51 des Landesbesol-
dungsgesetzes in der jeweils geltenden Fas-
sung haben, die Erschwerniszulage nach 
Absatz 1 in Höhe von 76,69 Euro monatlich 
und nach Absatz 2 in voller Höhe. 
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4.  In § 21 Absatz 2 Satz 1 werden die Wör-

ter „eine Zulage von monatlich 46,02 
Euro“ durch die Wörter „in den Fällen 
der Nummern 1 und 7 eine Zulage in 
Höhe von monatlich 76,85 Euro und im 
Übrigen in Höhe von monatlich 46,02 
Euro“ ersetzt. 

 § 21 
Zulagen für den Krankenpflegedienst 

 
(1) Beamte der Laufbahngruppe 1, zweites 
Einstiegsamt im Krankenpflegedienst, die 
 
1.  in psychiatrischen Krankenhäusern, Kli-

niken, Abteilungen oder Stationen Pati-
enten pflegen, 

2.  in neurologischen Kliniken, Abteilungen 
oder Stationen ständig geisteskranke 
Patienten pflegen, 

3.  in psychiatrischen oder neurologischen 
Krankenhäusern, Kliniken oder Abtei-
lungen im Elektroencephalogramm-
Dienst (EEG-Dienst) oder in der Rönt-
gendiagnostik tätig sind und ständig mit 
geisteskranken Patienten umgehen, 

4.  zu arbeitstherapeutischen Zwecken 
ständig mit geisteskranken Patienten 
zusammenarbeiten oder sie bei der Ar-
beitstherapie beaufsichtigen, 

 
erhalten eine Zulage von monatlich 15,34 
Euro. 
 
(2) Beamte der Laufbahngruppe 1, zweites 
Einstiegsamt im Krankenpflegedienst, die 
die Grund- und Behandlungspflege zeitlich 
überwiegend bei 
 
1.  an schweren Infektionskrankheiten er-

krankten Patienten (z. B. Tuberkulose-
Patienten), die wegen der Ansteckungs-
gefahr in besonderen Infektionsabtei-
lungen oder Infektionsstationen unter-
gebracht sind, 

2.  Kranken in geriatrischen Abteilungen o-
der Stationen, 

3.  gelähmten oder an multipler Sklerose 
erkrankten Patienten, 

4.  Patienten nach Transplantationen inne-
rer Organe oder von Knochenmark, 

5.  an AIDS (Vollbild) erkrankten Patienten, 
6.  Patienten, bei denen Chemothera-

pien durchgeführt oder die mit Strahlen 
oder mit inkorporierten radioaktiven 
Stoffen behandelt werden, 

7.  Patienten in Einheiten für Intensivmedi-
zin  

 
ausüben, erhalten eine Zulage von monatlich 
46,02 Euro. Die Zulage erhalten auch 
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Beamte, die unmittelbare Aufsichtsfunktio-
nen im Krankenpflegedienst über die vorste-
hend genannten ihnen ständig unterstellten 
Beamten wahrnehmen; das gilt auch für de-
ren ständige Vertreter. Auf die Zulage wird 
eine für denselben Kalendermonat zu-
stehende Zulage nach § 17 angerechnet. 
 
(3) Beamte der Laufbahngruppe 1, zweites 
Einstiegsamt im Krankenpflegedienst, die 
 
1.  zeitlich überwiegend Kranke in ge-

schlossenen oder halbgeschlossenen 
(Opendoor-system) psychiatrischen Ab-
teilungen oder Stationen oder als Be-
amte des Justizvollzugsdienstes stän-
dig Kranke in psychiatrischen Abteilun-
gen oder Stationen pflegen, 

2.  ständig in Abteilungen für zwangsasy-
lierte asoziale Tuberkulosekranke tätig 
sind, 

3.  als Beamte des Justizvollzugsdienstes 
die Voraussetzungen einer Zulage nach 
Absatz 2 erfüllen, 

 
erhalten eine Zulage von monatlich 61,36 
Euro. 
 
(4) Eine Zulage wird jeweils nur einmal ge-
währt. Sind die Voraussetzungen für eine 
Zulage nach den Absätzen 1 und 2 erfüllt, so 
werden beide Zulagen nebeneinander ge-
währt. Eine Stellenzulage nach § 51 des 
Landesbesoldungsgesetzes ist mit dem Be-
trag von 46,02 Euro anzurechnen. 
 

Artikel 7 
Inkrafttreten 

 
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 und 3 am 1. Dezember 2022 in Kraft.  
 
(2) Artikel 1 Nummer 3, Nummer 4 und Num-
mer 5 treten am [einsetzen: Datum des ers-
ten Tages des auf die Verkündung folgenden 
Kalendermonats] in Kraft.  
 
(3) Artikel 6 Nummer 3 und Nummer 4 treten 
mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft.  
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Begründung 
 
 
A Allgemeines 
 
Mit dem Artikelgesetz soll eine Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge im Jahr 2022 
geregelt werden. Außerdem soll eine Erhöhung der Grundbeträge für Anwärterinnen und An-
wärter und der monatlichen Unterhaltsbeihilfe für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferen-
dare, Justizsekretäranwärterinnen und Justizsekretäranwärter sowie Gerichtsvollzieheranwär-
terinnen und Gerichtsvollzieheranwärter im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis erfol-
gen.  
 
I.  Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 
 
Die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge im Jahr 2022 erfordert eine gesetzliche 
Regelung, für die seit der Föderalismusreform I im Jahr 2006 die Landesgesetzgeber zustän-
dig sind. 
 
Die Besoldung und die Versorgung wurden zuletzt angepasst durch zeit- und wirkungsgleiche 
Übertragung der Tarifeinigung vom 2. März 2019 auf den Beamten- und Richterbereich. Für 
2019 bedeutete dies eine Steigerung um ein Gesamtvolumen von 3,2 Prozent ab dem  
1. Januar 2019, für 2020 eine Steigerung um ein Gesamtvolumen von weiteren 3,2 Prozent 
ab dem 1. Januar 2020 und für 2021 eine Steigerung um ein Gesamtvolumen von 1,4 Prozent 
ab dem 1. Januar 2021. Anwärterinnen und Anwärter, Rechtsreferendarinnen und Rechtsre-
ferendare sowie Justizsekretäranwärterinnen und Justizsekretäranwärter in einem öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnis erhielten ab dem 1. Januar 2019 und ab dem  
1. Januar 2020 eine Erhöhung von jeweils 50 Euro monatlich.   
 
Die für die Tarifbeschäftigten des Landes am 29. November 2021 ausgehandelte Tarifeinigung 
soll zeit- und wirkungsgleich auf den Beamten- und Richterbereich übertragen werden.  
 
In einem ersten Schritt wurde mit dem Gesetz über die Gewährung einer einmaligen Corona-
Sonderzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie für das Land Nordrhein-Westfalen und 
zur Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes [einsetzen: Datum und Fundstelle 
dieses Gesetzes] eine einmalige Sonderzahlung an Beamtinnen und Beamte, Richterinnen 
und Richter sowie Personen in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis gewährt.  
 
Im zweiten Schritt bedeutet die Übertragung der Tarifeinigung mit dem vorliegenden Gesetz-
entwurf  
 
➢ eine Steigerung der Bezüge um 2,8 Prozent ab dem 1. Dezember 2022, 
➢ eine Erhöhung der Grundbeträge für Anwärterinnen und Anwärter und der monatlichen 

Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare, Justizsekretäran-
wärterinnen und Justizsekretäranwärter sowie Gerichtsvollzieheranwärterinnen und Ge-
richtsvollzieheranwärter im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis um 50 Euro ab 
dem 1. Dezember 2022, 

➢ eine Erhöhung der Wechselschicht- und der Schichtzulage für Beamtinnen und Beamte, 
die in Universitätskliniken und Krankenhäusern eingesetzt sind sowie  

➢ eine Anpassung der Zulagen für den Krankenpflegedienst in den Bereichen Infektions-
krankheiten und Intensivmedizin prozentual entsprechend der Steigerung der Intensiv- 
und Infektionszulagen der Anlage A zum TV-L (Entgeltordnung).  
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Mit der Übertragung des Tarifabschlusses wird die Teilhabe der Beamten- und Richterschaft 
an der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse im Jahr 
2022 sichergestellt. Die vorgenannten Regelungen zur Besoldung und Versorgung entspre-
chen insbesondere den Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht in seinen Entscheidun-
gen vom 5. Mai 2015 (2 BvL 17/09 u.a.) und vom 17. November 2015 (2 BvL 19/09 u.a.) für 
eine amtsangemessene Alimentation aufgestellt hat.  
 
1. Dienstbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter aller Besoldungsordnungen 
und Besoldungsgruppen  
 
a) Erste Prüfungsstufe: 
 
Auf einer ersten Prüfungsstufe hat das Bundesverfassungsgericht fünf aus dem Alimentati-
onsprinzip ableitbare und volkswirtschaftlich nachvollziehbare Parameter vorgegeben, die bei 
der Ermittlung des verfassungsrechtlich geschuldeten Alimentationsniveaus zu beachten sind: 
 

• deutliche Differenz (mindestens 5 Prozent des Indexwertes der erhöhten Besoldung) 
zwischen der Besoldungsentwicklung und der Entwicklung der Tarifentlohnung im öf-
fentlichen Dienst bei Zugrundelegung eines Zeitraums von 15 Jahren bis zum gegen-
ständlichen Zeitabschnitt, 

• deutliche Differenz (mindestens 5 Prozent des Indexwertes der erhöhten Besoldung) 
zwischen der Besoldungsentwicklung und dem Nominallohnindex bei Zugrundelegung 
eines Zeitraums von 15 Jahren bis zum gegenständlichen Zeitabschnitt, 

• deutliche Differenz (mindestens 5 Prozent des Indexwertes der erhöhten Besoldung) 
zwischen der Besoldungsentwicklung und dem Verbraucherpreisindex bei Zugrundele-
gung eines Zeitraums von 15 Jahren bis zum gegenständlichen Zeitabschnitt, 

• systeminterner Besoldungsvergleich (Abschmelzung der Abstände zwischen zwei ver-
gleichbaren Besoldungsgruppen um mindestens 10 Prozent in den zurückliegenden fünf 
Jahren), 

• Quervergleich mit der Besoldung des Bundes und der übrigen Länder (gegenständliche 
Besoldung mindestens 10 Prozent unter dem Durchschnitt des Bundes und der übrigen 
Länder). 

 
Ist die Mehrheit dieser Parameter erfüllt, besteht eine Vermutung für eine verfassungswidrige 
Unteralimentation, die auf einer zweiten Prüfungsstufe durch die Berücksichtigung weiterer 
alimentationsrelevanter Kriterien weiter erhärtet oder widerlegt werden kann (BVerfG, Urteil 
vom 5. Mai 2015 – 2 BvL 17/09 u.a., Leitsatz 3 und Rn. 97; Beschluss vom 17. November 
2015 – 2 BvL 20/09 u.a., Leitsatz 3 und Rn. 76). 
 
Die Überprüfung der fünf Parameter für alle Besoldungsordnungen und Besoldungsgruppen 
ergibt im Ergebnis die Erfüllung nicht eines Parameters im Jahr 2022. Damit liegt im Anpas-
sungsjahr kein Indiz für eine Missachtung des Alimentationsgebots vor. Im Einzelnen: 
 
aa) Berechnung des Besoldungsindex 
 
Für die nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gebotenen Vergleichsbe-
rechnungen ist bei der Ermittlung des „Besoldungsindex“ Folgendes zu berücksichtigen: 
 
Die Schwellenwerte der ersten Prüfungsstufe, bei deren Überschreitung eine erkennbare Dif-
ferenz zwischen der Besoldungsentwicklung und der Vergleichsgröße vorliegt, haben laut 
Bundesverfassungsgericht lediglich Orientierungscharakter. Sie sollen vor allem Indizien für 
eine Unteralimentation identifizieren. Die Erstellung der Indices und die Berechnung der Pa-
rameter haben möglichst einfachen und klaren Regeln zu folgen. Eine „Spitzausrechnung“ bei 
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der insbesondere alle Veränderungen der Besoldung und der Tariflöhne minutiös abgebildet 
werden, würde der methodischen Zielrichtung der Indizien widersprechen. Die Berücksichti-
gung unterjähriger Besoldungsanpassungen und Veränderungen der besonderen Bezügebe-
standteile (Sonderzahlung, Urlaubsgeld) sowie nichtlinearer Besoldungserhöhungen wie So-
ckelbeträge oder Einmalzahlungen soll nur dann bereits auf der ersten Prüfungsstufe erforder-
lich sein, wenn von vornherein feststeht, dass sie einen erheblichen Einfluss auf die Besol-
dungsentwicklung haben (BVerfG BvL 4/18, Rn. 30, 31; BVerfG 2 BvL 17/09, Rn. 135).  
 
Auf der ersten Prüfungsstufe werden daher zunächst nur die vorgenommenen linearen An-
passungen der Bezüge um einen bestimmten Prozentsatz erfasst. Maßgeblicher Zeitraum sind 
die zurückliegenden 15 Jahre, also die Jahre 2007 bis 2022.  
 
In diesem Zeitraum wurden die linearen Anpassungen der Bezüge nicht für alle Besoldungs-
gruppen gleichermaßen vorgenommen. In den Jahren 2013 und 2014 wurden die Bezüge un-
terschiedlich erhöht; für die 
 

• Besoldungsgruppen A 2 bis A 10 ab dem 1. Januar 2013 um 2,65 Prozent und ab dem 
1. Januar 2014 um 2,95 Prozent (im Folgenden: Gruppe A),  

• Besoldungsgruppen A 11 und A 12 in 2013 und 2014 jeweils ab dem 1. Januar um 1,0 
Prozent, ab dem 1. Mai um 0,3 Prozent (Gruppe B) und  

• Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 und die Besoldungsordnungen B, R, W und die fort-
geltenden Besoldungsordnungen C und H in 2013 und 2014 jeweils ab dem 1. Septem-
ber um 1,3 Prozent (Gruppe C).  

 
Es ist deshalb erforderlich, eine differenzierte Betrachtungsweise vorzunehmen. Für jede der 
drei Gruppen A, B und C ist gesondert die Besoldungsentwicklung in dem zu betrachtenden 
15-Jahres-Zeitraum zu berechnen. 
 
Die Indexwerte für die Besoldungsentwicklung werden in Tabellensatz 2 [Herleitung der Be-
soldungsentwicklung für 2022 (2007=100,00)] hergeleitet, indem 2007 als Basisjahr gleich 100 
gesetzt und die jeweilige prozentuale Veränderung des kommenden Jahres auf den jeweiligen 
Wert angewandt wird (beispielhafte Formel bei einer prozentualen Veränderung zum Vorjahr 
von 3 Prozent: Indexwert des Vorjahres*1,03 = Indexwert des aktuellen Jahres). Diese Be-
rechnung wird fortgeschrieben bis zum Jahr 2022, um den 15-Jahres-Zeitraum abzubilden. 
 
Auf diese Weise ergibt sich im Ergebnis für 2022 ein Besoldungsindex für Gruppe A von 
141,37, für Gruppe B von 137,28 und für Gruppe C von 137,27 (vgl. Spalte 3 von Tabellen-
satz 1 - Gesamtergebnistabelle 2022). Diese Besoldungsindices sind für die Vergleichsbe-
rechnungen bei der folgenden Prüfung der ersten drei Parameter zugrunde zu legen.  
 
Um die Entwicklung der Besoldung (100 + y) zu der Entwicklung der Tarifentgelte, Nominal-
löhne und Verbraucherpreise (jeweils 100 + x) ins Verhältnis zu setzen, wird die Abweichung 
der Indexwerte des betreffenden Jahres wie in Randnummer 144 des Urteils des Bundesver-
fassungsgerichts vom 5. Mai 2015 berechnet: 
 

Abweichung in Prozent   =   
(100+𝑥) − (100+𝑦)

(100+𝑦)
  x 100 
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bb) Prüfung der vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Parameter 
 
(1) Erster Parameter  
 
Bei der Prüfung, ob die Besoldungsentwicklung in den letzten 15 Jahren um weniger als 5 
Prozent des Indexwertes der erhöhten Besoldung hinter dem Index des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) zurückgeblieben ist (erster Parameter, vgl. BVerfG, Urteil 
vom 5. Mai 2015 - 2 BvL 17/09 u.a., Rn. 99 bis 102; Beschluss vom 17. November 2015 – 2 
BvL 20/09 u.a., Rn. 78), ist hinsichtlich der Ermittlung des „Tarifindex“ zunächst Folgendes zu 
berücksichtigen: 
 
Für die Ermittlung der Tarifentwicklung wird im Einklang mit dem Bundesverfassungsgericht 
(Urteil vom 5. Mai 2015 – 2 BvL 17/09 u. a., Rn. 141; Beschluss vom 17. November 2015 – 2 
BvL 19/09 u.a., Rn. 125) für die Zeit ab dem 1. November 2006 der Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst der Länder (TV-L) zugrunde gelegt. Der für die Beschäftigten des Bundes und 
der Kommunen geltende Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) wird hingegen nicht 
einbezogen. 
 
Strukturelle, die Vergleichbarkeit der einzelnen Zeitabschnitte beeinträchtigende Veränderun-
gen im Vergütungsgefüge gab es im maßgeblichen Zeitraum nicht. Analog zum Vorgehen bei 
der Berechnung der Besoldungsentwicklung (s.o.) werden deshalb für die Entgeltgruppen E 5 
bis E 15, für die es in Nordrhein-Westfalen vergleichbare Beamtinnen und Beamte gibt, nur 
die vorgenommenen linearen Anpassungen der Entgelte um einen bestimmten Prozentsatz 
erfasst. Es wird als Basisjahr 2007 gleich 100 gesetzt und die jeweilige prozentuale Verände-
rung des kommenden Jahres auf den jeweiligen Wert angewandt (vgl. Tabellensatz 3). Dar-
aus ergibt sich im Ergebnis für das Jahr 2022 ein Tarifindex von 141,40. 
 
Die Ergebnisse für den ersten Parameter, den Vergleich zwischen dem Tarifindex einerseits 
und dem Besoldungsindex andererseits, sind für die Besoldungsordnungen A, B, R, H, C und 
W aufgeteilt nach den drei zur Ermittlung des Besoldungsindex gebildeten Gruppen ausge-
wiesen in dem Tabellensatz 1 Spalte 5 „Abstand Tarif zu Besoldung“.  
 
Um ihre Entwicklung in den letzten 15 Jahren zu vergleichen, wird die Abweichung beider 
Indexwerte des betreffenden Jahres wie zuvor bereits dargestellt berechnet: 
 

Abweichung in Prozent   =   
Tarifindex − Besoldungsindex

Besoldungsindex
  x 100 

 
Die maßgebende Differenz zwischen der Entwicklung der Tarifeinkommen in Relation zur Be-
soldungsentwicklung in Höhe von 5 Prozent wird mit Werten von 0,02 Prozent (Gruppe A), 3,0 
Prozent (Gruppe B) und 3,01 Prozent (Gruppe C) nicht erreicht. Hinsichtlich der Besoldungs-
anpassung im Jahr 2022 wird daher der erste Parameter nicht erfüllt.  
 
(2) Zweiter Parameter: 
 
Auch der zweite Parameter ist im Jahr 2022 nicht erfüllt. Entsprechend den Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts liegt die Abweichung zwischen der Besoldungsentwicklung und 
der Entwicklung des Nominallohnindex im Land Nordrhein-Westfalen unter Berücksichtigung 
eines Zeitraums von 15 Jahren bezogen auf das Jahr 2022 unter dem Schwellenwert von 5 
Prozent (vgl. BVerfG, Urteil vom 5. Mai 2015 - 2 BvL 17/09 u.a., Rn. 103 bis 105; Beschluss 
vom 17. November 2015 – 2 BvL 20/09, Rn. 82). 
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Hinsichtlich der Ermittlung des Nominallohnindex in Nordrhein-Westfalen (Spalte 3 des Tabel-
lensatzes 4) ist Folgendes zu berücksichtigen: 
 
In seiner Entscheidung vom 5. Mai 2015 zur Amtsangemessenheit der Richterbesoldung in 
Nordrhein-Westfalen im Jahr 2003 hat das Bundesverfassungsgericht die Entwicklung der 
Richterbesoldung im Zeitraum 1988 bis 2003 verglichen mit dem Nominallohnindex des Lan-
des Nordrhein-Westfalen im selben Zeitraum. Es führt eine Ex-post-Betrachtung durch, um zu 
beurteilen, ob die Besoldung in einem vergangenen Jahr verfassungswidrig war. Daher stehen 
dem Bundesverfassungsgericht bereits alle Vergleichsparameter für die entsprechenden 
Jahre zur Verfügung. Bei einer Besoldungsanpassung ist hingegen zu überprüfen, ob die zu 
verabschiedende Besoldungsanpassung, die insbesondere einen zukünftigen Zeitraum be-
trifft, dem Alimentationsprinzip entsprechen wird. Da für diesen Zeitraum naturgemäß noch 
keine Daten für einige der volkswirtschaftlichen Parameter wie Nominallohnindex und Ver-
braucherpreisindex zur Verfügung stehen, wird auf Prognosewerte zurückgegriffen.  
 
Für die Jahre bis 2020 werden für den Nominallohnindex die Werte der aktualisierten Fassung 
der Statistik zugrunde gelegt, wie sie das Statistischen Bundesamtes bereits dem Bundesver-
fassungsgericht zur Verfügung gestellt hatte (Verdienste und Arbeitskosten, Verdienste im öf-
fentlichen Dienst für Beamte und Tarifbeschäftigte bei Bund, Ländern und Gemeinden 
2021/2022, erschienen am 28. April 2021, S. 57).  
 
Zur Ermittlung des Nominallohnindex werden für die Jahre 2021 und 2022 in Nordrhein-
Westfalen Prognosewerte zugrunde gelegt, nämlich diejenigen zu bundesweiten Steigerungen 
der Bruttolöhne und -gehälter je Beschäftigten. Zu entnehmen sind diese der 143. 
Gemeinschaftsdiagnose der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose, welche sich aus 
verschiedenen Wirtschaftsforschungsinstituten zusammensetzt und regelmäßig im Auftrag 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie eine Analyse der Entwicklung der 
Weltwirtschaft und der deutschen Wirtschaft erstellt (Gemeinschaftsdiagnose Oktober 2021, 
14. Oktober 2021, Bruttolöhne und -gehälter je Beschäftigten, Veränderung in % gegenüber 
Vorjahr (bundesweit), S. 84 ff., https://en.rwi-
essen.de/media/content/pages/publikationen/gemeinschaftsdiagnose/gdh2021_gesamtdoku
ment.pdf, abgerufen am 15.10.2021, 07:53 Uhr).  
 
Die Differenz zwischen der Besoldungsentwicklung und der Entwicklung des Nominallohnin-
dex in Nordrhein-Westfalen im Zeitraum von 2007 bis 2022 ist in der Spalte 7 des Tabellen-
satzes 1 „Abstand NLI zu Besoldung“ dargestellt.  
 
Die maßgebende Abweichung von 5 Prozent wird mit Werten von -2,88 Prozent (Gruppe A), 
0,01 Prozent (Gruppe B) und 0,02 Prozent (Gruppe C) nicht erreicht. Unter Berücksichtigung 
der Besoldungsanpassung im Jahr 2022 wird somit auch der zweite Parameter nicht erfüllt.  
 
(3) Dritter Parameter: 
 
Der dritte Parameter ist ebenfalls nicht erfüllt. Die Differenz zwischen der Besoldungsentwick-
lung und der Entwicklung des Verbraucherpreisindex in Nordrhein-Westfalen unter Berück-
sichtigung eines Zeitraums von 15 Jahren bezogen auf das Jahr 2022 erreicht nicht die Höhe 
von 5 Prozent des Indexwertes der erhöhten Besoldung (vgl. BVerfG, Urteil vom 5. Mai 2015 
– 2 BvL 17/09 u.a., Rn. 106 bis 108; Beschluss vom 17. November 2015 – 2 BvL 20/09 u.a., 
Rn. 85 bis 87).  
 
Bei der Ermittlung des Verbraucherpreisindex in Nordrhein-Westfalen (Spalte 4 des Tabellen-
satzes 4) sowie des Abstands zwischen Verbraucherpreisindex und Besoldungsentwicklung 
ist – wie schon bei der Ermittlung des Nominallohnindex – Folgendes zu berücksichtigen: 

https://en.rwi-essen.de/media/content/pages/publikationen/gemeinschaftsdiagnose/gdh2021_gesamtdokument.pdf
https://en.rwi-essen.de/media/content/pages/publikationen/gemeinschaftsdiagnose/gdh2021_gesamtdokument.pdf
https://en.rwi-essen.de/media/content/pages/publikationen/gemeinschaftsdiagnose/gdh2021_gesamtdokument.pdf
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In seiner Entscheidung vom 5. Mai 2015 zur Amtsangemessenheit der Richterbesoldung in 
Nordrhein-Westfalen im Jahr 2003 hat das Bundesverfassungsgericht die Entwicklung der 
Richterbesoldung in den vorhergehenden 15 Jahren einschließlich dem zu überprüfenden Jahr 
mit einem Index für die Entwicklung der Verbraucherpreise im Land Nordrhein-Westfalen im 
selben Zeitraum verglichen.  
 
Entsprechend wird in den vorliegenden Berechnungen für die bereits abgeschlossenen Jahre 
bis 2020 ein Wert des Statistischen Landesamtes IT.NRW (Statistische Berichte, Verbraucher-
preisindex für Nordrhein-Westfalen, Dezember 2020, erschienen Januar 2021, Tabelle 3) ver-
wendet.  
 
Für die Jahre 2021 und 2022 werden wie schon bei der Ermittlung des Nominallohnindex bun-
desweite Prognosewerte zugrunde gelegt. Diese sind ebenfalls der  
143. Gemeinschaftsdiagnose vom Oktober 2021 zu entnehmen (Gemeinschaftsdiagnose Ok-
tober 2021, 14. Oktober 2021, Preisniveau der Verwendungsseite des Inlandsprodukts private 
Konsumausgaben, Veränderung in % gegenüber Vorjahr (bundesweit), S. 84 ff., https://en.rwi-
essen.de/media/content/pages/publikationen/gemeinschaftsdiagnose/gdh2021_gesamtdoku-
ment.pdf, abgerufen am 15.10.2021, 07:53 Uhr).  
 
Die Abweichung zwischen der Entwicklung der Verbraucherpreise und der Besoldungsent-
wicklung in Nordrhein-Westfalen liegt im relevanten 15-Jahres-Zeitraum in allen Besoldungs-
gruppen nicht nur deutlich unterhalb von 5 Prozent der erhöhten Besoldung, sondern sogar im 
negativen Bereich; nämlich bei -11,68 Prozent (Gruppe A), -9,05 (Gruppe B) und -9,04 
(Gruppe C). Insoweit wird auf die letzte Spalte des Tabellensatzes 1 verwiesen. Die Besol-
dung wird sich im maßgeblichen Zeitraum daher voraussichtlich deutlich günstiger entwickelt 
haben als die Verbraucherpreise, sodass auch der dritte Parameter nicht erfüllt ist.  
 
(4) Vierter Parameter: 
 
Auch der vierte Parameter ist nicht erfüllt. In einem ersten Schritt erfolgt die Überprüfung des 
vierten Parameters, eine Abschmelzung der Abstände zwischen zwei vergleichbaren Besol-
dungsgruppen um mindestens 10 Prozent in den zurückliegenden fünf Jahren, durch Vor-
nahme eines systeminternen Besoldungsvergleichs. Die Auswahl der vergleichsweise gegen-
über gestellten Besoldungsgruppen folgt der Systematik des Bundesverfassungsgerichts (Ur-
teil vom 5. Mai 2015 – 2 BvL 17/09 u.a., Rn. 174). 
  
Im ersten Teil des Tabellensatzes 5 (Abstandsberechnung 2022) ist jeweils der Abstand in 
Prozent zwischen dem 12-fachen des jeweiligen höchsten monatlichen Endgrundgehalts des 
Kalenderjahrs zuzüglich der Strukturzulage im Prüfjahr (2022) und im Basisjahr (2017) ausge-
wiesen. Der im ersten Teil des Tabellensatzes 5 ausgewiesene Prozentsatz ermittelt sich ent-
sprechend der Berechnung des Bundesverfassungsgerichts wie folgt:  
 
Die Differenz der Berechnungsgrundlage der höheren Besoldungsgruppe und der Berech-
nungsgrundlage der niedrigeren Vergleichsbesoldungsgruppe ist zu dividieren durch die Be-
rechnungsgrundlage der höheren Besoldungsgruppe; das Ergebnis ist mit 100 zu multiplizie-
ren, also z.B. Abstand R 1 zu A 5 = ((R 1 ./. A 5) : R 1) x 100.  
 
Im zweiten Teil des Tabellensatzes 5 ist die Veränderung bzw. Verringerung der Abstände in 
Prozent zwischen dem Basisjahr und dem Prüfjahr dargestellt. 
 

https://en.rwi-essen.de/media/content/pages/publikationen/gemeinschaftsdiagnose/gdh2021_gesamtdokument.pdf
https://en.rwi-essen.de/media/content/pages/publikationen/gemeinschaftsdiagnose/gdh2021_gesamtdokument.pdf
https://en.rwi-essen.de/media/content/pages/publikationen/gemeinschaftsdiagnose/gdh2021_gesamtdokument.pdf
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Der dergestalt vollzogene systeminterne Besoldungsvergleich weist beim Vergleich der Jahre 
2022 und 2017 keine Abschmelzung der Abstände bei allen miteinander verglichenen Besol-
dungsgruppen aus. 
 
Hinsichtlich der weiteren Prüfungsdarstellung wird Bezug genommen auf das parallel laufende 
Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der Maßgaben des Beschlusses des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Besoldung der Familien mit bis zu zwei Kindern im Land Berlin (2 BvL 4/18) 
für Nordrhein-Westfalen (Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Alimentation von Fami-
lien sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften). 
 
(5) Fünfter Parameter: 
 
Schließlich ist auch der fünfte Parameter nicht erfüllt, der einen Quervergleich mit der Besol-
dung des Bundes und der übrigen Länder (streitgegenständliche Besoldung mindestens 10 
Prozent unter dem Durchschnitt des Bundes und der übrigen Länder) vorsieht. 
 
Das Bundesverfassungsgericht weist im Zusammenhang mit dem fünften Parameter auf die 
Gesetzgebungskompetenz der Länder für die Besoldung und Versorgung hin, stellt aber zu-
gleich fest, dass eine unbegrenzte Auseinanderentwicklung der Bezüge im Bund und in den 
Ländern nicht von dieser Kompetenz gedeckt wäre. Vor diesem Hintergrund ist im Rahmen 
der fünften Parameterprüfung ein Quervergleich mit der Besoldung des Bundes und der übri-
gen Länder vorzunehmen. Die jährliche Bruttobesoldung für den Vergleich errechnet sich unter 
Berücksichtigung unterjähriger Besoldungsanpassungen aus dem Grundgehalt der Endstufe, 
der sog. allgemeiner Stellenzulage (in NRW ab dem 1. Juli 2016 als Strukturzulage bezeich-
net) sowie etwaigen Einmal- und Sonderzahlungen.  
 
Der „Bund-Länder-Vergleich zum 31. Dezember 2021“ (vgl. vorletzte Spalte Tabellensatz 6) 
umfasst alle Besoldungsgruppen der Besoldungsordnungen A und B sowie die Besoldungs-
gruppen R 1 bis R 10. Das Zahlenmaterial basiert auf Jahresübersichten, die auf der Grund-
lage einer Vereinbarung der für das Besoldungsrecht im Bund und in den Ländern zuständigen 
Fachreferenten auf Ministerialebene erstellt wurden.  
 
Einen Maßstab für einen noch zulässigen Abstand hat das Bundesverfassungsgericht nur für 
den Vergleich mit den übrigen Ländern bestimmt. Wendet man diesen Maßstab für den Ver-
gleich mit den übrigen Ländern an, kommt man zu folgendem Ergebnis:  
 
Zum Stand 31. Dezember 2021 lag die jährliche Bruttobesoldung einer Beamtin, eines Beam-
ten, einer Richterin oder eines Richters in Nordrhein-Westfalen in keinem Fall um mindestens 
10 Prozent unter dem Durchschnitt der übrigen Länder. In den Besoldungsgruppen bis ein-
schließlich A 10 liegen die Abweichungen zum Durchschnitt aller Bundesländer (ohne Bund 
und ohne NRW) sogar durchweg im positiven Bereich, sodass die Jahresbruttobesoldung in 
Nordrhein-Westfalen im Jahr 2021 in diesen Besoldungsgruppen höher war als der Durch-
schnitt in den anderen Ländern.  
 
Auch beim Vergleich mit der Bundesbesoldung zeigt sich keine erhebliche Gehaltsdifferenz. 
Dies gilt umso mehr, wenn man berücksichtigt, dass das Bundesverfassungsgericht den stren-
gen und konkreten Maßstab für den Ländervergleich für den Vergleich mit der Bundesbesol-
dung nicht anwendet (siehe letzte Spalte Tabellensatz 6). 
 
Es ist nicht davon auszugehen, dass die Übertragung des Tarifergebnisses für das Jahr 2022 
auf den Beamten- und Richterbereich in Nordrhein-Westfalen und in den anderen Ländern zu 
einem abweichenden Ergebnis führen wird. 
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(6) Gesamtergebnis: 
 
Da im Anpassungsjahr 2022 keiner der fünf Parameter erfüllt wird, besteht keine Vermutung 
für eine nicht amtsangemessene Besoldung. Die Gesamtschau aller fünf vom Bundesverfas-
sungsgericht aufgezeigten besoldungsrechtlichen Parameter ergibt in den Besoldungsordnun-
gen A, B, R, W, C und H bereits auf der ersten Prüfungsstufe keine Anhaltspunkte dafür, dass 
die für das Jahr 2022 vorgesehene Anpassung der Besoldung und Versorgung der Beamtin-
nen und Beamten sowie Richterinnen und Richter im Land Nordrhein-Westfalen unter Berück-
sichtigung des vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Beobachtungszeitraums nicht 
verfassungskonform sein könnte. Mit der Anpassung von 2,8 Prozent zum 1. Dezember 2022 
wird vielmehr den Leitlinien des Bundesverfassungsgerichts entsprochen. 
 
Bei der Besoldungsordnung C handelt sich um eine auslaufende Besoldungsordnung mit auf-
steigenden Besoldungsstufen, die in NRW in der bis zum 22. Februar 2002 gültigen Fassung 
des Bundesbesoldungsgesetzes fortgeführt wird. Die Grundgehaltssätze der Besoldungsord-
nung C sind an die der Besoldungsordnung A angelehnt; sämtliche Anpassungen in der A-
Besoldung wurden inhaltsgleich entsprechend nachvollzogen.  
 
Die Besoldungsordnung H für Professorinnen und Professoren sowie Hochschulangehörige 
wurde durch das Zweite Gesetz zur Vereinheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts 
in Bund und Ländern (BGBl. I, S.185) durch die Besoldungsordnung C ersetzt. Der Großteil 
der damals vorhandenen Besoldungsempfängerinnen und -empfänger in den Besoldungs-
gruppen der Besoldungsordnung H wurde in die damals neu geschaffene Besoldungsordnung 
C überführt, nur ein kleiner Teil verblieb auf Grund eines Optionsrechts in der Besoldungsord-
nung H. Die Grundgehaltssätze der Besoldungsordnung H sind ebenfalls an die der Besol-
dungsordnung A angelehnt. In der Folgezeit nahmen sie entsprechend an allen Besoldungs-
anpassungen für die Besoldungsordnungen A und C teil.  
 
Die Besoldungsordnung W ist bundesgesetzlich eingeführt worden durch das Gesetz zur Re-
form der Professorenbesoldung vom 1. Februar 2002 (BGBl. I, S. 686), landesgesetzlich in 
Nordrhein-Westfalen durch das Achte Gesetz zur Änderung des Besoldungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Dezember 2004 (GV. NRW. S. 779). Durch das Dienst-
rechtsanpassungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 
234) sind die Grundgehälter mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in der Besoldungsgruppe W 2 
um 690 Euro und in der Besoldungsgruppe W 3 um 300 Euro angehoben worden. Damit wurde 
ein Vergleichsmaßstab zu den oberen Besoldungsstufen in der Besoldungsgruppe A 15 bzw. 
A 16 gebildet. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur W-Besoldung (Urteil 
vom 14. Februar 2012 - 2 BvL 4/10) wurde damit umgesetzt und die Professorinnen und Pro-
fessorenbesoldung in NRW auf eine verfassungskonforme Grundlage gestellt. Zusätzlich kön-
nen für W 2- und W 3-Professorinnen und -Professoren weiterhin grundgehaltsergänzende 
Leistungsbezüge gezahlt werden. Die Besoldungsentwicklung in der Besoldungsordnung W 
ist durch das Dienstrechtsanpassungsgesetz, durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014 im Land Nordrhein-West-
falen, durch das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2015/2016 sowie 
zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, durch das 
Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2017/2018 sowie zur Änderung 
weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen sowie durch das Gesetz 
zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 ab 2013 parallel zur Ent-
wicklung in der Besoldungsordnung A nachgezeichnet worden. Entsprechendes ist mit dem 
Gesetzentwurf nun auch für das Jahr 2022 vorgesehen.  
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b) Zweite Prüfungsstufe: 
 
Wie die Ergebnisse der ersten Prüfungsstufe zeigen, wird keiner der fünf Parameter auf der 
ersten Prüfungsstufe erfüllt. Die vom Bundesverfassungsgericht als Orientierungsrahmen vor-
gegebenen Schwellenwerte werden nicht einmal knapp erreicht.  
 
Für die auf der zweiten Prüfungsstufe gebotene Gesamtabwägung sind keine weiteren Um-
stände ersichtlich, die auf eine Unangemessenheit der Bezüge hindeuten. Die Höhe der Ali-
mentation ist damit amtsangemessen und verfassungskonform. 
 
2. Versorgungsbezüge 
 
Mit dem Gesetz (Artikel 2) werden die Bezüge der Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger dem gesetzlichen Auftrag des § 84 des Landesbeamtenversorgungsgeset-
zes entsprechend in gleichem Maße angehoben wie die Bezüge der aktiven Beamtinnen und 
Beamten.  
 
Die Höhe der Versorgungsbezüge erfüllt die Anforderungen des Alimentationsprinzips. Denn 
sie leitet sich in verfassungskonformer Weise von der Besoldungshöhe ab und diese entspricht 
– wie oben dargelegt – ihrerseits den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Die Bemes-
sung der Höhe der Versorgungsbezüge mit bis zu 71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 27. September 2005 – 2 BvR 
1387/02 – ausdrücklich gebilligt. Der Bemessungssatz für die Sonderzahlung („Weihnachts-
geld“) der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger war in den Besoldungs-
gruppen A 7 sowie A 8 um sechs Prozentpunkte und in den höheren Besoldungsgruppen um 
acht Prozentpunkte geringer als bei den aktiven Beamtinnen und Beamten. Dies ist bei der 
Integration der Sonderzahlung in die Versorgungsbezüge beibehalten worden. Diese gering-
fügige Abweichung bewegt sich in den Grenzen des gesetzgeberischen Ausgestaltungsfrei-
raums. 
 
 
II.  Änderung der Verordnung über die Gewährung einer monatlichen Unterhaltsbei-

hilfe an Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare 
 
Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare stehen in einem öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnis. Ihnen wird eine monatliche Unterhaltsbeihilfe in Anlehnung an die Anwärter-
bezüge gewährt. Diese setzt sich aus einem monatlichen Grundbetrag und ggf. einem Famili-
enzuschlag zusammen. Im Hinblick darauf, dass mit Artikel 1 die Anwärterbezüge erhöht wer-
den, wird der Grundbetrag der monatlichen Unterhaltsbeihilfe für Rechtsreferendarinnen und 
Rechtsreferendare entsprechend erhöht (Artikel 3).  
 
 
III.  Änderung der Ausbildungsordnung Justizdienst 1.2 im öffentlich-rechtlichen Aus-

bildungsverhältnis 
 
Auch Justizsekretäranwärterinnen und Justizsekretäranwärter, die sich in einer förderlichen 
Berufstätigkeit bewährt haben, absolvieren ihre Ausbildung und Prüfung in einem öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnis und erhalten eine monatliche Unterhaltsbeihilfe und ggf. ei-
nen Familienzuschlag. Der Grundbetrag der monatlichen Unterhaltsbeihilfe für die Justizsek-
retäranwärterinnen und Justizsekretäranwärter in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsver-
hältnis wird ebenfalls entsprechend erhöht (Artikel 4). 
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IV.  Änderung der Ausbildungsordnung für den Gerichtsvollzieherdienst im öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnis 

 
Gerichtsvollzieheranwärterinnen und Gerichtsvollzieheranwärter befinden sich ebenfalls in ei-
nem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis und erhalten eine monatliche Unterhaltsbei-
hilfe und ggf. einen Familienzuschlag. Auch der Grundbetrag dieser monatlichen Unterhalts-
beihilfe wird erhöht (Artikel 5). 
 
 
V.  Änderung der Erschwerniszulagenverordnung 
 
Mit Artikel 6 werden diejenigen Erschwerniszulagenbeträge, die von jeher dynamisiert sind, 
prozentual wie die anderen dynamisierten Bezügebestandteile ab dem 1. Dezember 2022 an-
gehoben. 
 
Zur Übertragung des Tarifergebnisses insbesondere auch im Bereich Gesundheit und Pflege 
werden zudem ab dem 1. Januar 2022 prozentual entsprechend der Erhöhung der Intensiv- 
und Infektionszulagen der Anlage A zum TV-L (Entgeltordnung) auch die Zulagen für den 
Krankenpflegedienst bei an schweren Infektionskrankheiten erkrankten Patientinnen und Pa-
tienten sowie Patientinnen und Patienten in Einheiten für Intensivmedizin angepasst. 
 
Außerdem wird die Erhöhung der Wechselschicht- und der Schichtzulage entsprechend nach-
gezeichnet für Beamtinnen und Beamte, die in Universitätskliniken und Krankenhäusern ein-
gesetzt sind. 
 
 
VI.  Ausbringung von Konrektorinnen- und Konrektorenämtern an Haupt- und Real-

schulen mit bis zu 180 Schülerinnen und Schülern 
 
Da auch die Schulleitungen kleiner Haupt- und Realschulen zunehmend mit besonderen (Ko-
ordinations-)Aufgaben in Bezug auf Teamarbeit, gemeinsames Lernen, die intensive Bera-
tungsarbeit bei sozial-räumlich besonderen Erfordernissen oder mit Herausforderungen im 
Kontext der Digitalisierung konfrontiert sind, ist es erforderlich, auch an diesen Schulformen 
Ämter für Konrektorinnen und Konrektoren auszubringen.  
 
 
VII.  Hebung des Leitungsamtes der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz 

bei Arzneimitteln und Medizinprodukten 
 
Die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten, 
die als gemeinsame Stelle aller Länder eine international koordinierende Funktion ausübt, hat 
seit ihrer Errichtung im Jahre 1995 vielfältige zusätzliche Aufgaben übernommen, insbeson-
dere die zentrale Koordinierung im Arzneimittelbereich. Die gleichzeitige Zunahme der Perso-
nalverantwortung machen eine Hebung des Leitungsamtes auf die Besoldungsgruppe B 3 er-
forderlich.  
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VIII.  Hebung des Amtes des Leitungsamtes des Landesbetriebs Information und Tech-
nik 

 
Die fortschreitende Digitalisierung der Landesverwaltung hat in den letzten Jahren zu einem 
erheblichen Aufgabenzuwachs und einer deutlichen Vergrößerung des Personalkörpers beim 
Landesbetrieb Information und Technik geführt. Dem damit einhergehenden Zuwachs an Ver-
antwortung (Leitungs- und Lenkungsspanne) wird die bisherige Einstufung des Leitungsamtes 
des Landesbetriebs Information und Technik in Besoldungsgruppe B 5 nicht mehr gerecht. 
Das Amt der Präsidentin bzw. des Präsidenten des Landesbetriebs Information und Technik 
ist daher von der Besoldungsgruppe B 5 auf die Besoldungsgruppe B 6 anzuheben. Die ent-
sprechende Stellenhebung ist bereits im Haushalt 2022 in Kapitel 14 820 Titel 422 01 verab-
schiedet.  
 
 
B.  Im Einzelnen 
 
Zu Artikel 1 (Änderung des Landesbesoldungsgesetzes) 
 
Artikel 1 regelt insbesondere die Anpassung der Besoldung im Jahr 2022. Zudem werden auch 
an kleinen Haupt- und Realschulen erstmalig Ämter für Konrektorinnen und Konrektoren ge-
schaffen und eine redaktionelle Korrektur der Anlage 8 (Landesbesoldungsordnung R) vorge-
nommen. 
 
Zu Nummer 1: 
Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht zu § 17. 
 
Zu Nummer 2: 
Es werden die für die Bezügeanpassung 2022 erforderlichen Änderungen des § 17 umgesetzt. 
 
Zu Nummer 3: 
 
Zu Buchstabe a: 
Mit Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe a werden durch entsprechende Änderungen der Anlage 1 
(Landesbesoldungsordnung A) Ämter für Konrektorinnen und Konrektoren an Haupt- und Re-
alschulen mit bis zu 180 Schülerinnen und Schülern ausgebracht.  
 
Zu Buchstabe b: 
Mit Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe b wird zur Hebung des Leitungsamtes der Zentralstelle der 
Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten die Amtsbezeichnung 
aus der Anlage 1 (Landesbesoldungsordnung A) gestrichen.  
 
Zu Nummer 4: 
 
Zu Buchstabe a: 
Zum Zwecke der Hebung des Leitungsamtes der Zentralstelle der Länder für Gesundheits-
schutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten wird mit Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a die 
Amtsbezeichnung in die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 3“ aufgenommen. Zugleich 
wird die Amtsbezeichnung an die aktuelle Bezeichnung der Zentralstelle redaktionell angegli-
chen. 
 
Zu Buchstaben b und c: 
Durch Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe b und c werden die notwendigen Änderungen in der 
Landesbesoldungsordnung B zur Hebung des Amts der Präsidentin bzw. des Präsidenten des 
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Landesbetriebs Information und Technik von derzeit Besoldungsgruppe B 5 auf künftig Besol-
dungsgruppe B 6 vorgenommen. 
 
Zu Nummer 5: 
Die Anlage 3 (Landesbesoldungsordnung R) wird redaktionell geändert durch Streichung der 
Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe R 9“. Es sind aktuell weder Ämter der Besoldungs-
gruppe R 9 vergeben, noch besteht die Absicht, entsprechende Ämter im richterlichen oder 
staatsanwaltschaftlichen Dienst zu schaffen. Die Gliederungseinheit ist daher zu streichen.  
 
Zu Nummer 6: 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 2, mit der die Anlagen 6 bis 16 des Lan-
desbesoldungsgesetzes neu gefasst werden. Sie enthalten die aufgrund von Nummer 2 (Än-
derung des § 17 Absatz 1) erhöhten Beträge (Grundgehaltssätze der Landesbesoldungsord-
nungen A, B, R und W, Familienzuschlag, Amtszulagen, Strukturzulage, auslaufende Grund-
gehaltssätze der Landesbesoldungsordnungen H und C etc.) sowie die Erhöhung der Grund-
beträge für Anwärterinnen und Anwärter um monatlich 50 Euro. 
 
 
Zu Artikel 2 (Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes) 
 
Artikel 2 regelt die Anpassung der Versorgungsbezüge ab Dezember 2022.  
 
Da die Erhöhungen nach § 17 des Landesbesoldungsgesetzes (Artikel 1) für die dort genann-
ten Bezügebestandteile durch die dynamische Verweisung des § 84 Absatz 2 des Landesbe-
amtenversorgungsgesetzes entsprechend für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger gelten, sind im Versorgungsbereich darüber hinaus nur noch die von der Verwei-
sung nicht erfassten nachfolgenden Bezüge aus Anlass der Erhöhung zu regeln: 
 
Zu Nummer 1: 
Da die Familienzuschläge für Kinder nach Maßgabe des Artikel 1 (§ 17 Absatz 1 Nummer 2 
des Landesbesoldungsgesetzes) ab dem 1. Dezember 2022 um 2,8 Prozent erhöht werden, 
ist der in § 58 Absatz 1 Satz 6 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes genannte Betrag 
entsprechend zu dynamisieren. 
 
Zu Nummer 2: 
§ 84 Absatz 3 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes beinhaltet Sonderregelungen für Ver-
sorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, deren Versorgungsbezüge zum Zeit-
punkt des Eintritts des Versorgungsfalles keine allgemeine Stellenzulage nach dem bis zum 
31. Dezember 1989 geltenden Recht zugrunde lag. Mit dem Fünften Gesetz zur Änderung 
besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 28. Mai 1990 (BGBl I S. 967) wurde die seinerzeitige 
Stellenzulage nach der Vorbemerkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der Anlage 
1 des Bundesbesoldungsgesetzes in Höhe von 67,00 DM ab 1. Januar 1990 in den Besol-
dungsgruppen A 1 bis A 8 in das Grundgehalt integriert. Die Versorgungsempfänger und Ver-
sorgungsempfängerinnen wurden damals in das neue – erhöhte – Grundgehalt übergeleitet. 
Bei allen Beamtinnen und Beamten sowie allen Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbe-
amten, denen die vorgenannte Stellenzulage nicht zustand, wurde das Grundgehalt ab diesem 
Zeitpunkt um 67,00 DM vermindert. Der Verminderungsbetrag nimmt seitdem an allgemeinen 
Bezügeanpassungen teil. Das der Berechnung der Versorgungsbezüge zugrundeliegende 
Grundgehalt der weggefallenen Besoldungsgruppen A 2 bis A 4 und der Besoldungsgruppen 
A 5 bis A 8 ist daher um den dynamisierten Betrag dieser Zulage zu vermindern. Im Rahmen 
der Dynamisierung wird der Verminderungsbetrag zugleich als Folgeänderung zur Integration 
der Sonderzahlung („Weihnachtsgeld“) in das Grundgehalt angepasst. Aufgrund der unter-
schiedlichen Höhe der Bemessungsgrundlage für die Sonderzahlung für die 
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Versorgungsempfänger der Besoldungsgruppen A 2 bis A 6 und A 7 bis A 8 gibt es anstatt 
des früher einheitlichen Verminderungsbetrages zwei Verminderungsbeträge. 
 
Zu Nummer 3: 
Die Beträge für die Kindererziehungs- und Kindererziehungsergänzungszuschläge (§ 59 des 
Landesbeamtenversorgungsgesetzes), den Kinderzuschlag zum Witwengeld oder Witwergeld 
(§ 60 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes) und die Pflege- und Kinderpflegeergän-
zungszuschläge (§ 61 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes) werden im Rahmen der Be-
zügeerhöhung zeitgleich und systemgerecht angepasst. Dementsprechend ist die Anlage des 
Landesbeamtenversorgungsgesetzes neu zu fassen, in denen die Beträge aufgeführt werden. 
 
 
Zu Artikel 3 (Änderung der Verordnung über die Gewährung einer monatlichen Unter-
haltsbeihilfe an Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare) 
 
Durch Artikel 3 wird der monatliche Grundbetrag der Unterhaltsbeihilfe für die Rechtsreferen-
darinnen und Rechtsreferendare im Jahr 2022 ab dem 1. Dezember 2022 wie die Grundbe-
träge für Anwärterinnen und Anwärter im Jahr 2022 durch Erhöhung um einen Festbetrag von 
50 Euro angepasst. 
 
 
Zu Artikel 4 (Änderung der Ausbildungsordnung Justizdienst 1.2 im öffentlich-rechtli-
chen Ausbildungsverhältnis) 
 
Durch Artikel 4 wird der monatliche Grundbetrag der Unterhaltsbeihilfe für die in einem öffent-
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis befindlichen Justizsekretäranwärterinnen und Justiz-
sekretäranwärter ab dem 1. Dezember 2022 wie die Grundbeträge für Anwärterinnen und An-
wärter und die Unterhaltsbeihilfe für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare um einen 
Festbetrag von 50 Euro erhöht. 
 
 
Zu Artikel 5 (Änderung der Ausbildungsordnung für den Gerichtsvollzieherdienst im 
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis) 
 
Ab dem 1. Januar 2022 findet die Ausbildung für den Gerichtsvollzieherdienst im öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnis statt. Durch Artikel 5 wird der monatliche Grundbetrag der 
Unterhaltsbeihilfe für die in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis befindlichen 
Gerichtsvollzieheranwärterinnen und Gerichtsvollzieheranwärter ab dem 1. Dezember 2022 
wie die Grundbeträge für Anwärterinnen und Anwärter, die Unterhaltsbeihilfe für Rechtsrefe-
rendarinnen und Rechtsreferendare und die Unterhaltsbeihilfe für Justizsekretäranwärterinnen 
und Justizsekretäranwärter um einen Festbetrag von 50 Euro erhöht. 
 
 
Zu Artikel 6 (Änderung der Erschwerniszulagenverordnung) 
 
Durch Artikel 6 Nummer 1 und 2 werden die Erschwerniszulagen, die an den allgemeinen 
Bezügeanpassungen teilnehmen, im Jahr 2022 entsprechend der vorgesehenen Erhöhungen 
für die anderen Bezügebestandteile durch Änderung der Erschwerniszulagenverordnung an-
gepasst. 
 
Zur Umsetzung der zeit- und wirkungsgleichen Übertragung der Tarifeinigung auf den Beam-
tenbereich werden durch Artikel 6 Nummer 3 die Wechselschicht- und die Schichtzulage für 
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Beamtinnen und Beamte, die in Universitätskliniken und Krankenhäusern eingesetzt sind, ent-
sprechend ab dem 1. Januar 2022 erhöht.  
 
Durch Artikel 6 Nummer 4 werden auch die Zulagenbeträge für den Krankenpflegedienst bei 
an schweren Infektionskrankheiten erkrankten Patientinnen und Patienten sowie Patientinnen 
und Patienten in Einheiten für Intensivmedizin prozentual entsprechend der Steigerung der 
Intensiv- und Infektionszulagen der Anlage A zum TV-L (Entgeltordnung) ab dem 1. Januar 
2022 erhöht. 
 
 
Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.  
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